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O , nimm der Stunde wahr, eh' sie entschlüpft. 
So selten kommt der Augenblick im Leben.
Der wahrhaft wichtig ist und groß.
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I.

N ach dem  die deutschen R egierungen  sich seit 1 8 5 4  in  vergeblichen Ver
suchen erschöpft haben m it D änem ark  eine V erständ igung  herbeizuführen h a t 
der B u n d es tag  nun m eh r u n term  1. Oktober fast einstim m ig den Beschluß ge
faß t zur E x e c u t i o n  zu schreiten. D er v o r länger a ls  5 J a h r e n  bere its  
eingeleiteten, in  der H offnung auf Zugeständniffe, au f ein E in lenken , au f  ein  
endliches B esinnen  der dänischen R egierung  im m er w ieder vertagten  Execu- 
tio n sp ro ced u r soll endlich Folge gegeben w erden. Z u m  Z w eitenm ale  seit a n 
derthalb  D ecennien  h at D änem ark  die Geduld auch der in  S achen  der n a t io 
n a len  Ehre am  wenigsten empfindlichen deutschen R eg ierun gen  erschöpft und  
sie zu dem Beschlüsse genöthigt ein tatsäch liches V orgehen a ls  den einzigen 
A u sw eg  a u s  einer Verwickelung zu e rk lären , bei der es sich nicht allein  um  
die Zukunft v on  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  sondern nicht m ind er u m  die I n 
teressen der deutschen N atio n , u m  die M achtstellung D eutschlands, u m  die Ehre 
des deutschen N a m e n s  handelt.

V ergegenw ärtigen  w ir  u n s  zunächst, wie Deutschland in  diese Verwicke
lu n g  h in eing era th en  ist.

D ie  H e rz o g tü m e r  hatten  bereits lan ge  schweres u n d  b itteres Unrecht 
v o n  ihren  Landesfürsten  zu erdulden gehabt. Ungeachtet der Gerechtsame, die 
ihnen  von  C hristian  I. bei seiner W ah l zum  Herzoge v on  Sch lesw ig  und  
G ra fen  von Holstein und  S to r m a r n  fü r sich u nd  alle seine Nachkommen a u f 's  
Feierlichste v erb ü rg t und  beschworen, und die von  F ü rst au f F ü rst in  u n u n 
terbrochener Reihenfolge bestätig t w u rd en , w aren  sie dennoch, nam entlich seit 
1 8 0 2 , ohne daß  der L an d tag  einberufen w urde, m it S te u e rn  u nd  Lasten ü be r
b ürde t u nd  vielfach in  ihren  Rechten und F reiheiten  gekränkt w orden . Kurze 
Z eit nach der Thronbesteigung C h ris tian 's  VIII. begann  ihn en  jedoch eine 
neue G efah r zu erwachsen. D ie  S tim m fü h re r des dänischen V olks singen a n  
sich Rechte über die H e rz o g tü m e r anzum aßen. D a s  letzte E rb th e il einer g ro 
ßen Z eit, die wichtigsten beiden Grundrechte, die ihnen in  ihren  alten  L an d es 
p riv ileg ien  g a ra n ti r t  w a re n , die V e r b i n d u n g  d e r  H e r z o g t ü m e r  u nd  
die s t a a t l i c h e  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  derselben, w urden  dänischerseits m it drei-
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ster Stirn in Frage gestellt. In  gleicher Weise wurde endlich auch ihr Erb
folgerecht bestritten. Die Beziehungen, in welche die Herzogthümer durch 
die Wahl Christian's I. zum Königreiche Dänemark gekommen waren, waren 
für sie lange Jahrhunderte hindurch eine Quelle des Unsegens gewesen; jetzt 
eröffnete sich zum Glücke eine Aussicht der leidigen Genosienschaft mit den 
Dänen für immer los und ledig zn werden. M it dem Aussterben der männ
lichen Nachkommenschaft Der regierenden Linie, mußte wegen der eigenthümli- 
chen Ordnung des Erbfolgerechts, die in Dänemark mit der Einführung der 
lex regia Platz gegriffen hatte, eine Trennung der Herzogthümer von Däne
mark erfolgen. Denn während in dem angedeuteten Falle in Dänemark die 
Nachkommenschaft der weiblichen Linie zur Erbfolge gelangte, mußte in den 
Herzogthümern der Mannsstamm der jüngeren Zweige Christian's I. an die 
Reihe kommen. Da stellte im Oktober 1844 in der dänischen Stäntuver- 
sammlung zu Roeskilde Algreen Ussing den Antrag: Der König möge 
durch eine feierliche Erklärung zur Kunde seiner Unterthanen bringen, daß die 
dänische Monarchie ein einziges ungeteiltes Reich bilde, welches untheilbar 
nach den Bestimmungen des Königsgesetzes vererbt werde. Dieser Antrag 
wurde von den dänischen Ständen mit allen gegen Eine Stimme angenom
men ; der königl. Commissär erklärte nicht blos, daß er persönlich mit dem 
Antrage sympathisire und daß der König denselben gewiß gern entgegenneh
men werde, sondern auch daß die Regierung in demselben eine Aufforderung 
finden werde, jede Discussion der Erbsolgefrage zu verbieten.

Diesen Vorgängen gegenüber konnten die Herzogthümer nicht länger mit 
ihren Protesten zurückhalten. Denn nunmehr handelte es sich von den Rech
ten des Landes nicht blos seinem Fürsten, sondern Dänemark gegenüber. Die 
eben in Itzehoe versammelten holsteinischen Stände erhoben in einer Adresse 
an den König einstimmig Einsprache gegen die Eingriffe in das verfassungs
mäßige Recht der Herzogthümer.

„Die Herzogthümer" — erklärten die Stände in ihrer Adreffe — 
„sind selbstständige Staaten.
Der Mannsstamm herrscht in den Herzogthümern.
Die Herzogthümer Schleswig und Holstein sind fest mit einander 
verbundene Staaten."

Als ungeachtet dieser feierlichen Verwahrung der Stände auch Christian V III. 
in dem „offenen Briefe" vom 8. Juli 1846 von der „Integrität des däni
schen G esammtstaats" sprach, beschlossen die holsteinischen Stände sich von 
Neuem in einer Adresse an den Landesherrn zu wenden. Die Adresse wurde 
nicht angenommen. Die Folge war, daß die Stände sich nunmehr mit einer 
Eingabe an den deutschen Bund wandten.

Auf diese Eingabe erfolgte in der Sitzung der Bundesversammlung vom 
7. September durch den dänischen Bundestagsgesandten eine Erklärung
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C hristian 's V II I .,  in  welcher der B undesversam m lung zu ihrer Beruhigung 
gesagt w urde:

„unter dem Gesammtstaat sei nicht ein S ta a t  zu verstehen, in  
welchem ein Theil dem ändern untergeordnet, oder ein Land a ls  
P r o v i n z  dem ändern einverleibt sein sollte, vielmehr sei die 
M onarchie au s L ändern zusammengesetzt, die u n a b h ä n g ig  vo n  
e in a n d e r und jedes im Besitze einer s e lb s t s t ä n d i g e n  V e r 
f a s s u n g ,  G e s e tz g e b u n g  und V e r w a l t u n g ,  gleichwohl mehr 
oder weniger durch gemeinsame, in  der geschichtlichen Entwicke
lung und der Zweckmäßigkeit begründete Verhältnisse verbunden 
sind".

D am it hatte also der K önig-H erzog die S e l b s t s t ä n d i g k e i t  d e r  H e r -  
z o g t h ü m e r  von Neuem anerkannt. I n  gleicher Weise wurde d ie  V e r 
b i n d u n g  d e r s e lb e n  a ls  der zu Recht bestehende verfassungsmäßige Zustand 
anerkannt. I n  dieser Beziehung besagte die E rk lärung:

„daß beide Herzogthümer bis auf H olstein 's Eigenschaft a ls  B u n 
d e s s t a a t  und  die abgesonderte S tändeversam m lung neben dem 
S ocia lnexus der Schleswig-holsteinischen Ritterschaft bei gemein
samer oder gleichartiger V erw altung , so weit die Verfassungs- 
eigenthümlichkeiten der beiden Herzogthümer keine A usnahm e 
begründen , a l le  ö f f e n t l ic h e n  R e c h t s v e r h ä l t n i s s e  m i t  
e i n a n d e r  g e m e in  h a b e n ."

D a ra u f  hin beschloß die B undesversam m lung unterm  17. Septem ber:
„Nachdem S e . M ajestät der König von D änem ark, Herzog von 

Holstein und L auenburg , in  Allerhöchstihrer Erk lärung vom 
7. Septem ber d. I .  auf die E ingabe der Provinzialständever
sam m lung des Herzogthum's Holstein vom 3. August l. I .  
geäußert haben, daß es Ih n en  niem als in den S in n  gekommen 
ist, die Selbstständigkeit des Herzogthum s Holstein, desien V er
fassung und s o n s t ig e  a u f  G esetz u n d  H e rk o m m e n  b e r u h 
e n d e  B e z i e h u n g e n  zu beeinträchtigen, oder willkürlichen V er
änderungen zu unterw erfen, und die Versicherung hinzugefügt 
haben, daß Allerhöchst dieselben bei Ih re n  B estrebungen, die 
Successionsverhältnisie des gedachten H erzogthum s zu ordnen, 
nicht W illens sind, wohlbegründeten Rechten der A gnaten zu 
nahe zu treten, ebenso auch die Absicht an  den T ag  gelegt haben, 
d as verfassungsmäßige Petitionsrecht der S tän d e  ungeschmälert 
aufrecht zu erhalten, so sindet die Bundesversam m lung sich in 
ihrer vertrauensvollen E rw artung  bestärkt, daß S e . M ajestät bei 
endlicher Feststellung der in dem offenen Briefe vom 8. J u l i  d. 
I .  besprochenen Verhältnisse die Rechte Aller und Je d e r , insbe
sondere aber die des deutschen B u n d es , erbberechtigter A gnaten
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und der gesetzmäßigen L a n d e s v e r t re tu n g  Holstein's 
beachten werden".

Daneben beschloß die Bundesversammlung zugleich
„daß sie als Organ des deutschen Bundes sich die Geltend
machung ihrer verfassungsmäßigen Competenz in 
vorkommenden Fäl len Vorbehalte".

Die Bundesversammlung sollte bald genug in die Lage kommen auf 
Grund dieses Beschlusses Vorgehen zu müssen. Am 20. Januar 1848 starb 
Christian V III. Sein Nachfolger, der noch in dem unterm 28. Januar erlas
senen „Rescript wegen Einführung einer Verfassung" ausdrücklich die Zusiche
rung ertheilt hatte, „daß an der bestehenden Verbindung der Herzogtümer 
Schleswig und Holstein nichts geändert werden solle", fand sich kaum 8 Wo
chen später durch die Gewalt der eiderdänischen Agitation, die namentlich in 
Kopenhagen mit einer immer steigenden Kühnheit auftrat, genöthigt das bis
herige Ministerium zu entlasten, ein neues politisches System anzunehmen und 
dem Verlangen der Eiderdänen gemäß die Trennung der beiden Herzogtümer, 
so wie die Verbindung Schleswig's mit dem Königreiche in einer besondern 
Verfassung zu decretiren und zur Durchführung dieser Politik dänische Truppen 
in die Herzogtümer zu beordern. Angesichts dieses Treubruchs entschloß sich 
Preußen, besten König in seinem Briefe vom 24. März die in der Adreste 
der holsteinischen Stände von 1844 ausgesprochenen drei Fundamentalsätze 
als das bestehende Recht der Herzogtümer Schleswig-Holstein ausdrücklich an
erkannte, zum Schutze der Herzogtümer einzutreten.

Ihrerseits beschloß nun die Bundesversammlung in der Sitzung vom 
4. April in Gemäßheit des Artikels 38 der Schlußacte „daß Gefahr eines 
Angriffs für das deutsche Bundesland Holstein vorhanden sei", und sprach 
gleichzeitig ihre volle Anerkennung für die in föderalem und nationalem Sinne 
von Preußen und den Staaten des zehnten Bundesarmeecorps zum Schutz 
der Bundesgrenze in Holstein getroffenen Einleitungen aus.

Am 12. April beschloß die Bundesversammlung dann weiter: zu erklären, 
„daß, falls dänischerseits die Einstellung der Feindseligkeiten und die Räumung 
des Herzogthums Schleswig von den eingedickten dänischen Truppen nicht er
folgt sein sollte, dies zu erzwingen sei, um das durch den Bund zu 
schützende Recht Holsteins auf die Union mi t  Schleswig zu 
wahren".

Das Einrücken der Bundestruppen in Holstein und demnächst in Schles
wig hatte zuerst den Charakter einer Bund es execution, die indessen durch 
den Widerstand, den Dänemark, wenn auch erst auf schleswig'schem Boden 
versuchte, in einen Krieg zwischen Deutschland und Dänemark ver
wandelt wurde.

Das Vorparlament, der Fünfziger-Ausschuß und die deutsche National
versammlung erklärten in gleicher Weise, daß die Sache der Herzogtümer die
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Sache Deutschlands sei. „Wenn Sie", sprach D a h l m a n n  in der Sitzung 
der constituirenden deutschen National - Versammlung vom 9. Juni, „in der 
schleswig-holsteinischen Sache versäumen, was gut und recht ist, so wird da
mit auch der deutschen Sache das Haupt abgeschlagen. Sie werden thun, 
was die Ehre Deutschlands fordert, und mögen die Pläne aller derjenigen 
zu Schanden werden, welche ihre Rechnung stellen auf die Unsterblichkeit der 
Schwäche und Versunkenheit unseres deutschen Vaterlandes!" Jedoch schon 
mit dem Waffenstillstände von Malmö wurden die Rechte der Herzogthümer, 
aber mit ihnen auch die stolzen Hoffnungen auf ein freies, mächtiges, großes 
Vaterland preisgegeben.

Verweilen wir einen Augenblick bei diesem verhängnißvollen Ereignisse, 
das zu einem unheilvollen Wendepunkte geworden ist, für Schleswig-Holstein 
nicht blos, sondern für ganz Deutschland.

M it einem wunderbar lichten Auge in die weite, düstere Zukunft blickend, 
mahnte D a h l m a n n  damals die deutsche Nationalversammlung nicht den 
ersten Schritt zu weichen von Recht und Ehre. „Unterwerfen wir uns" rief 
er mit bewegter Stimme — „bei der ersten Prüfung, welche uns naht, den 
Mächten des Auslandes gegenüber, kleinmüthig bei dem Anfang, dem ersten 
Anblick der Gefahr, dann, meine Herren, werden Sie Ih r  ehemals stolzes 
Haupt nie wieder erheben! (Auf der Linken lebhaftes Bravo.) Denken Sie 
an diese meine Worte:  Nie!" — Vergeblich war es, daß Heinrich 
S im o n  den Kleinmüthigen, denen die Ehre weniger galt als die Rücksicht 
auf die auswärtigen Mächte zurief: „Möge es Rußland,  möge es F rank
reich, möge es Eng la nd  wagen uns hineinzureden in unsere gerechte 
Sache! wir wollen ihnen antworten mit anderthalb Millionen bewaffneter 
Männer! Ich sage Ihnen, nicht Rußland, nicht Frankreich und nicht England 
werden es wagen, und ich will Ihnen sagen, warum, ohne mich auf Erörte
rung auswärtiger Verhältnisse einzulaffen; deßhalb, weil sie klug sind; 
weil sie wissen, daß wenn sie einen ungerechten Angriff auf Deutschland un
ternehmen, dieß eine deutsche nationale Erhebung herbeiführen würde, wie sie 
vielleicht die Weltgeschichte noch nicht gesehen hat (Bravo auf der Linken), eine 
Erhebung, meine Herren, die freilich lawinenartig nebenbei auch sehr leicht 
die vierunddreißig deutschen Throne und manches Andere vor sich aufrollen 
könnte. Also, meine Herren, sie wagen es nicht! — Meine Herren, wir 
haben unendlich viel bereits versäumt in dieser Angelegenheit und in vielen 
anderen; wir haben gezaudert in einer Zeit, wo die Verhältnisse noch flüssiger 
waren und die Geister feurig: aber noch ist es nicht zu spät; soll es aber 
noch Zeit sein, dann, meine Herren, ist es nothwendig, daß w ir durchdrungen 
sind von der Heiligkeit des Bodens, ans dem wir stehen, he i l i g ,  weil die 
Geschicke Deutschlands in ihm wurzeln; dann ist vor Allem nöthig, daß w ir  
an uns selbst g lauben ,  damit das deutsche Volk im  S ta nde  ist, an 
uns zu glauben, und dann ist nothwendig, daß w ir in diesem Glauben als



tapfere Männer der Geschichte eine neue Bahn brechen, und uns nicht Hin
schleppen lassen in die alten und schmutzigen Bahnen der Geschichte. Meine 
Herren, die S tunde ist da, 'mögen die M ä n n e r  nicht fehlen! geben 
Sie dabei keiner Rücksicht Raum als der einen: der Ehre Deutsch
l a n d s ! "

M it schneidender Schärfe trat Z imme rma nn  von Stuttgart jener 
„staatsmännischen" Weisheit entgegen, die jetzt wieder am deutschen 
Rhein, in dem alten heiligen Köln ein so geistreiches Organ gefunden hat, 
jener Weisheit, die, zerlegt man sie, „ein Viertel Weisheit nur und stets drei 
Viertel Feigheit hat", die so viel von Rücksichten zu erzählen weiß, welche 
man den großen Verhältnissen bringen müsse. Aus seiner Rede mag folgende 
Stelle hier Platz finden: „Meine Herren! W ir haben für diesen kleinen Punkt 
— Schleswig-Holstein — heilige Zusagen, Beschlüsse dieser hohen Versamm
lung und Kriegsvölker in Bewegung gesetzt, haben sie in Bewegung gesetzt 
vor den Augen Europa's, der ganzen gesitteten Wel t ; auf diesem kleinen 
Punkt haftet, wie sehr richtig Herr Simon von Breslau sich ausgedrückt hat, 
es haftet darauf die Ehre der deutschen Nat ion.  — Klein oder groß, 
der Punkt mag sein, wie er w ill, wo die Ehre darauf eingesetzt ist, da darf 
man kein Opfer scheuen, um sie zu wahren. Wo das Höchste es g ilt, und 
das ist, wie Herr Simon sagte, die Nationalehre, — da muß man selbst 
seine eigentümlichsten Parteiansichten und eigentümlichsten Stammansichten, 
ja selbst alle Rücksichten, die sonst wohin ablenken, zum Opfer bringen. Wehe 
dem Menschen, sage ich, der darum, weil die Einlösung einer solchen ver
pfändeten Ehre große Nachtheile brächte, diese nicht eingelöst haben wollte. 
Wehe dem Menschen, sage ich, und wehe dem Volke, das also dächte!"

I n  gleicher Weise erhob Robert  B lum  seine Stimme noch einmal für 
die Sache des Rechts nnd der Ehre: „Man droht uns jetzt", rief er, „mit 
Krieg von allen Seiten, uud man hat uns gestern sogar gesagt daß, wenn 
wir jetzt nicht den Waffenstillstand genehmigten und gewissermaßen die kleine 
Schande ertrügen, alsdann ein Ausgang zu befürchten sei, der uns mit grö
ßerer Schande, vielleicht mit Vernichtung bedrohe. Nun gehöre ich nicht zu 
Denen, welche glauben, daß, wenn sie nur große Heere haben, sie im Stande 
sind, mit der ganzen Welt anzubinden. Ich gehöre nicht zu denen, welche 
glauben, sie bedürfen eines Bündnisses freiheitsstrebender Völker nicht, um in 
Europa festzustehen: ich gehöre nicht zu Denen, die da meinen, die Zeit wäre 
da, wo ein Volk im europäischen Staatenverband allein stehen kann; allein 
ich möchte nicht so sehr begeisterungslos sein im Anblicke der Gefahr, die 
möglicher Weise oder wirklich droht, hier vorzuschlagen, die kleine Schande 
zu tragen, um die große zu vermeiden. Im  Gegentheil, eine Nation wird 
nimmer mit Schande und Schmach bedeckt werden, wenn sie sich das Ziel vor
steckt, daß sie nicht damit bedeckt werden w ill; wenn sie Muth hat, den Ge
fahren zu trotzen, die sich ihr entgegenthürmen. (Stürmisches Bravo.) Es ist
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ein Erfahrungsgesetz so alt rote die W elt, daß der Mensch und der S ta a t  so 
viel g ilt ,  a ls  er M uth h a t, und roäre über die deutsche N ation  durch die 
Verhältnisse, wie sie vorliegen, in der ersten Zeit ihres Emporstrebens das 
V erhängniß der Vernichtung ausgesprochen —  es roäre unendlich schmerzlich! — 
aber ertragen möchte ich es noch lieber, a ls  m it Schmach und durch schmach
volle Nachgiebigkeit fortzuleben. S ie  mag am  Völkergrabe d as Bewußtsein 
sich enttäuschen, daß die Nachwelt sage: sie se i  zu  G r u n d e  g e g a n g e n ,  
a b e r  m i t  E h r e ! "

Diese M ahnungen verhallten leider an  der staatsmännischen W eisheit 
einer schwachen M ehrheit. Von da  an  ging es m it der schleswig-holsteini
schen Sache wie m it Deutschland selbst immer weiter ab w ärts . Und nachdem 
die deutsche N ationalversam m lung, die in der T hat, wie ihr von D ahlm ann 
vorausgesagt w ar, von dem Tage ab, wo sie den Waffenstillstand von M alm ö 
genehm igte, ih r ehemals so stolzes H aupt nie wieder zu erheben vermochte, 
ein unrühm liches Ende gefunden h a tte , wurde der B erliner Friede vom 
2. J u l i  1850  abgeschlossen, „der reine und einfache," un ter V orbehalt der 
beiderseits behaupteten Rechte und Ansprüche. Nach der W iederherstellung des 
B un destag s und dem Tage von Olmütz w urden Oesterreich und P reußen  vom 
B undestage m it Pacificirung des Herzogthums Holstein beauftragt. W ieder 
erschienen B undestruppen  in Holstein, dieses M a l zu dem Zwecke, das Land 
zu entwaffnen. „Preußen und Oesterreich," hieß es in  der obligaten preußi
schen Denkschrift vom 3. Dezember 1 8 5 0 , werden gemeinsam die Rechte des 
B undes, wie die Rechte Holsteins w ahrnehm en; zu diesem gemeinsamen H a n 
deln Oesterreichs und P reu ß en 's  dürfen die Herzogthümer ebensowohl wie die 
ausw ärtigen  M ächte d as  V ertrauen  fassen, d a ß  k e i n  w a h r h a f t e s  Re c h t  
w i r d  g e k r ä n k t  w e r d e n . "  Die beiden Bundescom m isiäre versicherten nach 
ihrem Einzuge in  K iel: S ie  seien gekommen, „einen Zustand herzustellen, 
welcher dem B unde erlaube, d as Recht des Herzogthums Holstein und d as 
altherkömmlich berechtigte V erhältniß zwischen Holstein und Schlesw ig zu w ah
ren ." — D ie Cadres der holsteinischen Armee sollten erhalten, die Festungen 
R endsburg, und zw ar die ganze Festung m it dem Kromverk und allen W er
ken nördlich der Eider, so wie F ried richsort, das den Hasen von Kiel be
herrscht, von der einheimischen Armee besetzt gehalten werden; das K riegs
m ateria l sollte B undeseigenthum , die M arine  ungefährdet und unter dem 
Schutze des B undes bleiben. D ie D ünen sollten, heißt es, Südschleswig rä u 
men, sonst w ürden die B undestruppen sie zurückdrängen.

D ie Statthalterschaft übergab in Uebereinstimmuug m it der B undesver
sam m lung den Bundescommissaren das in  W affen stehende L a n d , d as sich 
und seine Rechte dem Pflichtgefühl des deutschen B undes anvertraute. „Jetzt 
steht die schleswig-holsteinische Sache so rein da wie G old!"  rief selbst Fürst 
Schwarzenberg in D resden . „Deutschland w ird das gute Recht entschieden 
schützen!"
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V on diesen Verheißungen ist nicht eine erfüllt worden!
A llerd ings wiesen Preußen und Oesterreich die den sogenannten „Nota- 

beln" vorgelegte dänische Verfassungsproposition, wonach zwischen dem K önig
reiche und dem Herzogthum Schlesw ig  eine engere verfassungsm äßige Gem ein
schaft stattfinden, Holstein mit Lauenburg dagegen eine mehr abgesonderte 
selbstständige S te llu n g  erhalten sollte —  ein O rgan isation sen tw urf, der von  
den holsteinischen Vertrauensm ännern einstimmig verworfen wurde —  ent
schieden zurück; allerdings beriefen sie sich noch im October 1851  auf die E r
klärung des K önig-H erzogs vom 7 . Septem ber 1 8 4 6  und verlangten die 
Rückkehr zu dem s ta tu s  q u o  a n te , so wie G arantien für eine gleichartige 
V erw altung und Gesetzgebung in  beiden Herzogthümern, —  allein nachdem 
einige Zeit darauf ein Ministerwechsel in , conservativem" S in n e  in Kopen
hagen stattgehabt hatte, begannen die deutschen Mächte schon ihre Forderungen  
herabzustimmen. Nach ferneren zweimonatlichen Verhandlungen w ar die „V er
einbarung" mit den D änen  herbeigeführt.

D ie  Grundlagen, auf denen diese Vereinbarung beruhte, waren folgende:
D ie  deutschen Mächte gingen nunm ehr auf die von Christian V I I I . auf

gestellte g e s a m m t s t a a t l i c h e  D octrin  ein, nur m it dem Unterschiede, daß 
während Christian V I I I . die V e r b i n d u n g  d e r  H e r z o g t ü m e r  unange
tastet fortbestehen lasten wollte, ließ m an sich deutscherseits jetzt dazu bewegen, 
auf diese Verbindung zu verzichten. M a n  begnügte sich d a mi t , daß die dä 
nische Regierung die Verpflichtung übernehme, S ch lesw ig  nicht in Dänemark 
zu incorporiren, noch irgend dieselbe bezweckende Schritte zu unternehmen. 
Holstein sollte, abgesehen von  den In stitu te n , die außerdem beiden Herzog
thümern gemeinsam blieben, in derselben politischen Verbindung zu S ch lesw ig  
stehen, w ie Dänemark. D ie  verfassungsm äßige Verbindung sämmtlicher Lan- 
destheile zu einer gesummten Monarchie sollte eine o r g a n i s c h e  u n d  g l e i c h 
a r t i g e  sein. S ie  sollte herbeigeführt werden „auf gesetz- und verfassungs
mäßigem W ege, also nach B erathung mit den Provinzialständen der Herzog- 
thümer, durch Verhandlungen m it dem Reichstage und unter M itwirkung der 
Lauenburgischen Ritter- und Landschaft."

Aber die deutschen Mächte gaben nicht b los im Widerspruche mit allen 
ihren früheren Zusicherungen die Verbindung der H erzog tü m er, dieses älteste 
und theuerste „Landesprivilegium" auf, sie verstanden sich auch zu einer A n 
erkennung des neuen P r in c ip s  von  der „ In tegr itä t der dänischen Monarchie." 
Auch von  dem Rechte der H erzogtüm er, s e l b s t s t ä n d i g e  S t a a t e n  zu b il
den, wurde mit dem Eingehen auf den Gesammtstaat ein gut Theil preis
gegeben. M a n  begnügte sich, in  dieser Beziehung Folgendes zu bedingen: 
1) D ie  Erhaltung „selbstständiger Verfastungs- nnd V erw altungs-E inrichtun
gen, 2) „daß die gleiche Berechtigung aller Landestheile aufrichtig angenom 
men und in  ihren Folgen anerkannt werden müsse" und 3) „daß die den 
verschiedenen Landestheilen gebührende S tellu ng  a ls  Glieder eines G anzen,
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in welchem kein Th eil dem ändern untergeordnet sei, durch entsprechende Ein
richtungen gewahrt werden würde." — Neben diesen Punkten wurde noch die 
dänischerseits gleich bei Eröffnung der Unterhandlungen gegebene Zusicherung, 
das; in Schleswig der deutschen und der dänischen Nationalität völlig gleiche 
Berechtigungen und kräftiger Schutz verliehen werden würden, in die Bekannt
machung vom 28. Januar 1852, die das Resultat der „Vereinbarung" bil
dete, ausgenommen. Gleichzeitig wurde in derselben verheißen, „daß jedes der 
beiden Herzogthümer hinsichtlich seiner bisher zu dem Wirkungskreise der be- 
rathenden Provinzialstände gehörigen Angelegenheiten eine ständische Vertre
tung mit beschließender B e fugn iß  erhalten werde."

Noch dieser „Vereinbarung" übergaben die deutschen Mächte die pacisi- 
cirten Herzogthümer der dänischen Regierung mit dem Versprechen nicht blos 
für die getroffene Vereinbarung in der Bundesversammlung einzustehen, son
dern auch den dänischen Intentionen bei der Regulirung der Erbfolge ent
gegen zu kommen.

Nachdem Preußen und Oesterreich in einer gemeinsamen Denkschrift vom 
Mai 1852 dem Bunde eine Darstellung der Sachlage gegeben, in welcher sie 
das Resultat ihrer Vereinbarung möglichst zu beschönigen suchten, gaben die 
Bundesregierungen in der Sitzung vom 29. Ju li derselben ihre Zustimmung. 
M it unverkennbarem Unmuthe allerdings. Die einen sprachen ihr Bedauern 
aus, daß es unmöglich geworden, die Lage der Herzogthümer besser zu wah
ren, die ändern entschlugen sich aller Verantwortlichkeit damit, daß sie auf die 
vollendete Thatsache, der sie von Anfang an fremd gewesen, hinwiesen; noch 
andere ließen es an ausdrücklichen Verwahrungen gegen die Folgen nicht feh
len. Um sich weitere peinliche Erörterungen zu ersparen, beliebte man jede 
vorherige Prüfung durch einen Ausschuß für entbehrlich zu erklären, und noch 
in derselben Sitzung, in welcher der dänische Gesandte die Bekanntmachung 
vom 28. Januar der Bundesversammlung vorlegte, wurde dieselbe durch 
Stimmenmehrheit als den Rechten und Jntereffen des Bundes entsprechend 
anerkannt. Nur einzelne Regierungen bestanden darauf, Prüfung durch einen 
Ausschuß zu verlangen.

Wohl mögen die deutschen Großmächte nicht gemeint gewesen sein, jeden
falls werden sie es nicht beabsichtigt haben, wirklichen *Verrath an den Her- 
zogthümern zu üben; aber Kurzsichtigkeit, Verblendung, Schwäche, Vertrauen 
zu den „konservativen" Männern, die nunmehr wieder in Kopenhagen die 
Regierung leiteten, und vor Allem die Unmöglichkeit auf der schiefen Ebene, 
auf welche man nach der Preisgebung des Rechts gerathen war, einen festen 
Standpunkt zu gewinnen, brachten es dahin, daß die „Vereinbarung" von 
1852 nicht weit hinter dem zurückstand, was der offene Verrath hätte leisten 
können. Und doch —  wer hätte es damals, damals selbst in der Zeit tief
ster Erniedrigung glauben mögen? — sollte eine Zeit kommen, wo deutscher-
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seits diese Vereinbarung angerufen werden musste, um dem frechen Vorgehen 
der Dänen gegenüber als Wehr und Waffe zu dienen.

Ja, so weit sogar ist es mit Deutschland gekommen, — Denen, die es 
nicht mit erlebt haben, wird es einst unglaublich klingen, daß in länger als 
5 Jahren die deutschen Regierungen, nachdem sie fast einstimmig Dänemark 
verkündet hatten, daß wenn nicht der Vereinbarung von 1852 unmittelbar 
Genüge geschehe, die Execut ion erfolgen werde, dennoch nicht den Muth, 
nicht die Thatkraft finden konnten, die angedrohte Execution zur Ausführung 
zu bringen. Ein Beschluß nach dem ändern ist in den Formen des Bundes
rechts gefaßt und mit Emphase verkündet worden, ohne ändern Erfolg, als daß 
Dänemark allen diesen Beschlüssen zum Trotze die Lage der Herzogtümer seit
dem immer mehr zum Schlimmeren verkehrt hat.



II.

D ie deutschen Mächte m ögen, a ls  sie die Vereinbarung von  1 8 5 2  ab
schlossen, der M einung gewesen s e in , daß die H erzogtüm er nunmehr den 
H änden des „Landesherrn" zurückgegeben würden. Allein in Dänemark w ar  
inzwischen d a s  V o l k  tatsächlich zur Herrschaft gelangt, und der G ewalt die
ses Volks und seiner Wortführer waren denn auch nunmehr die H erzogtüm er  
überliefert. Jenseits der K önigsau bestand eine mit den größten Rechten a u s 
gerüstete Volksvertretung, und eine völlig  unbeschränkte Presse; diesseits der
selben w ar die vorm ärzliche, absolute Regierung wieder hergestellt worden. 
Kein W under, daß das dänische Volk bald genug auch die G ew alt über die 
H erzogtüm er an sich riß. S ch lesw ig  und Holstein wurden der schlimmsten 
A rt von F r e m d h e r r s c h a f t  P re is  gegeben. Nicht allein der eines fremden 
S o u v e r ä n ’s  —  Frederik V II . ist trotz seines deutschen Ursprungs vom Schei
tel b is zur Zehe D än e und allem deutschen Wesen völlig  entfremdet —  son
der eines fremden, feindlich gesinnten V o l k s .

Vom ersten Augenblicke an begann sich diese G ew alt in einer wilden  
Rachsucht zu äußern. I n  der Presse namentlich begann jenes d e n u n c i a 
t o r  i f ch e T reiben, jenes brutale Schimpfen und Schmähen auf die „A uf
rührer," das in den H erzogtü m ern  um so bitterer empfunden w u rd e , je 
wehrloser, je gefesselter man sich dieser b lin d e n , leidenschaftlichen, boshaften 
G ewalt gegenüber fühlte. *) Vielleicht daß A n fangs die M inister noch gedacht

*) Selbst die bürgerliche Ehre dessen, den es den dänischen B lättern  zum 
„Anführer" zu stempeln beliebte, wurde gewissermaßen für vogelfrei angesehen 
Hier nur ein Beispiel dieser Art. E in gewisser Brolund wurde irgendwo im  
Holsteinischen a ls  H ausvogt angestellt. „Dagbladet" mißfiel diese Anstellung; 
der Angestellte, sagte e s , sei Diener bei Beseler gewesen —  und sei mit K ir
chensilber einmal in mißliche Beziehung gera then , die nicht gehörig aufgeklärt 
worden sei. D er auf diese W eise, a ls  bei einem Kirchendiebstahl betheiligt, 
Verdächtigte erhob dieser ganz aus der Luft gegriffenen Beschuldigung wegen
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haben, dem Einflüsse dieser G ew alt Schranken zu setzen, bald wurden sie irtne, 
daß sie dem S tro m e folgen m u ß ten , und a ls  sie dann noch einm al einen 
letzten Versuch, W iderstand zu leisten, m achten, mußten sie für immer vom  
Schauplatze abtreten, um  den M ännern  der „nationalen" P a r t e i , m it denen 
Scheel —  ein vormärzlicher Gesam m tstaatsm ann m it den politischen A n 
schauungen und S ym p ath ien  eines russischen Polizisten , —  nunmehr gem ein
same Sache machte, d as Ruder zu überliefern. A uf diese W eise entwickelte 
sich in  kurzer Zeit eine so schmähliche M i ß r e g i e r u n g ,  daß selbst M änner  
von  so höchst conservativer Gesinnung w ie Adolph B lom e und Scheel-Plessen  
zur R egierung in  entschiedene Opposition traten.

E s  ist hier nicht m öglich , bei den Einzelheiten dieser M ißregierung zu 
verw eilen: w ir müssen über V ieles hinwegblicken, und u n s  darauf beschränken, 
in  kurzen Z ügen zu zeichnen, wie dänischerseits im  Ganzen zu Werke gegan
gen wurde. W ir müsien hinwegsehen über d ie  s c h m u t z i g e  F i n a n z w i r t h -  
s c h a f t ,  mittelst welcher die dänische R egieru n g, die Kunst falscher S p ieler  
nachahmend, M illionen a u s der Kaffe der Herzogthümer in  die des K ön igs
reichs hinüberzuleiten verstand, über jene S u m m e von Praktiken, die von der 
Unredlichkeit ersonnen, von  der niedrigsten H abgier ausgebeutet, bei der gan
zen V ertheilung der „gemeinsamen" und „besondern" E innahm en w ie A u s
gaben zum Nachtheile der Herzogthümer zur A nw endung gebracht wurde. 
W ir müssen hinwegsehen über die M ü n z q u ä l e r e i ,  die ohne Noth und ohne 
Nutzen auf ungesetzlichem W ege eingeführt, m it den strengsten unsinnigsten  
Geboten jeden Act des Privatverkehrs belästigte. W ir müssen hinwegsehen 
über jenen nichtsnutzigen und empörenden S p r a c h z w a n g ,  der ungeachtet 
der entgegenstehenden feierlichen Zusicherung im Schleswig'schen gegen die 
deutsche Bevölkerung in 's  Werk gesetzt wurde; über jene u n z ä h l i g e n  A c t e

Klage bei den Gerichten. D er R edacteur von „D agbladet," C andidat ju ris
Bille, ließ sich hierauf in  seiner Vertheidigung in  folgender A rt a u s : D er
Kläger habe erweislich an  dem „A ufruhr" in  den H erzo g tü m ern  sich bethei
lig t, folglich könne es ja nicht strafbar erscheinen, ihn öffentlich eines verhält
n ism äßig  geringeren Verbrechens, z. B . des mißlichen U m gangs m it Kirchen
silber, zu bezichtigen. H err Bille, der wie bemerkt selbst Ju r is t  is t, trau te  also 
den dänischen Richtern die N ie d  e r  t r  ä ch tigke i t  z u , daß sie die bürgerliche 
E hre eines „A ufrüh rers,"  a ls  e tw a s , w orau sich Jed erm an n  nach Belieben 
vergreifen dürfe, erklären w ürden. I n  dieser Voraussetzung fand sich H err
Bille allerdings getäuscht. E r  wurde, wenn auch zu einer jverhältnißm äßig nu r 
unbeträchtlichen Geldstrafe verurtheilt. A ls dieses U rtheil wie im m er in  der
a rtigen  Preßprozessen geschieht, publicirt w u rd e , fand sich i n  d e r  ge s u m m 
t e n  d ä n i s c h e n  P r e s s e  auch nicht eine einzige S tim m e , die an dem nieder
trächtigen Grundsätze, welchen H err Bille öffentlich geltend gemacht hatte, irgend
Anstoß genommen hätte. E s  w ar ja  eben n u r gegen einen „A ufrührer" ge
schehen!"
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v o n  W i l l k ü r ,  welche in  Schlesw ig von dänischen, au s  dem Königreiche h in
geschickten, meist ebenso unfähigen wie unredlichen Beam ten verübt worden, 
W illküracte, zum großen Theile so kleinlicher A rt, so an  Wahnwitz grenzend, 
daß sie selbst einem eifrigen dänischen G esam m tstaatsm ann das Geständniß 
abpreßten: „E s ist die C arrica tu r der In q u is itio n ; es ist die Bombapolitik, 
den H änden von Leuten übergeben, die sich kaum zu Dorfschulmeistern eignen."

Gleich nach der „Pacification" begann die dänische Regierung mit der 
Aechtung der angesehensten und bewährtesten Pa trio ten . Noch heutigen T ages 
müssen alle diejenigen, die in dem tapferen Kampfe für die Landesrechte der 
Herzogthüm er in  vorderster Reihe gestanden haben, in der V erbannung weilen. 
Z u r  Schande des deutschen Volks und nicht m inder zur Schmach für alle 
deutschen R eg ierungen , die an  diesem Kampfe von B undesw egen m it ihren 
Truppen Theil genommen haben. D a s  Militärpensionsgesetz wurde annu llirt, 
die holsteinische Armee aufgelöst, die schleswig-holsteinischen Offiziere brodlos 
gemacht, S o lda ten  gezwungen, vor den Thüren zu betteln. D ie Seecadetten- 
schule in  den Herzogthümern wurde aufgehoben, die holsteinischen Wachtschiffe 
ohne E rstattung der Kosten nach Kopenhagen geführt. I m  Herzogthum 
Schlesw ig w urden alle Oberbeamte, alle Bürgerm eister, hundert Geistliche, die 
S u perin tend en ten , die meisten Pröpste, eine große Anzahl Lehrer an  G elehr
ten- und Volksschulen, und fast alle Phisici, Advocate» und Justizbeamte ab 
gesetzt. D a s  Vermögen der H ebuugsbeam ten , welche die S teue rn  an  die 
Landeshauptkasse in R endsburg abgeliefert h a tte n , wurde con fisc irt, ihnen 
H a u s  und Hof verkauft, ihre C aution eingezogen. Die Anleihen beider H er
zogthümer wurden mit einem Federstriche annullirt. Acht M illionen T haler 
w urden auf diese Weise vernichtet und zahllose Fam ilien  um einen Theil des 
Ih r ig e n  gebracht. Alle Archive w urden nach Kopenhagen abgeliefert; das ge
summte holsteinische K riegsm aterial, darunter 118 Feldgeschütze, 527 Festungs
geschütze, 55 ,00 0  Schießwaffen, 4 3 ,0 0 0  S ä b e l u. s. w. zum Werthe von vie
len M illionen, ebenso die kleine Flotille von 12 K anonenbooten, 3 D am pf
schiffen u. s. w. nach Kopenhagen geschleppt. Die Festung R endsburg wurde 
noch vor Erledigung der Grenzfrage nach Norden hin geschleift und in einen 
Brückenkopf g e g e n  Holstein und Deutschland verwandelt.

Nachdem die B undestruppen aus Holstein zürückgezogen w a re n , ging die 
dänische Regierung d a ran , die Herzogthümer an  allen G liedern zu fesseln. 
S ie  trotz der den deutschen M ächten gegebenen Zusicherungen, sie obendrein 
un ter dem Scheine „constitutioneller" Form en völlig r e c h t -  u n d  w e h r l o s  
zu machen, so w ehrlos, daß wo möglich auch keine unbequeme Klage mehr 
sich vernehm bar machen könnte: d as w ar die Aufgabe. Uud sie ist in  der T hat 
so vollständig wie möglich gelöst worden. Schlauheit und Unverschämtheit 
— diese beiden Nationaleigenschaften der D änen  —  scheinen sich in besonde
rem W etteifer bei der Lösung dieser Aufgabe unterstützt zu haben. W o die 
erstere erlahm te, machte sich die andere rasch an  die Arbeit.
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Zunächst begann man die Presse zu knebeln. Der Concessionszwang 
für Zeitungen und Zeitschriften wurde wieder hergestellt, die Censur factisch 
wieder eingeführt. Die Hamburgischen Blätter wurden entweder verboten, 
oder durch die Androhung von Verboten so weit eingeschüchtert, daß sie selbst 
Personen aus der Redaction entfernten, die das Mißfallen der dänischen Re
gierung erregt hatten. Aus der Kasie der Herzogthümer wurden Literaten 
bezahlt, deren Artikel von den Blättern in den Herzogtümern ausgenommen 
werden mußten. Bloßes Schweigen wurde für verdeckte Feindseligkeit erklärt. 
W ir wollen, hieß es, nicht eine Presie, die der Regierung nur keine Oppo
sition macht, sondern eine, die die Regierung unterstützt. Als das im 
Lande verbreitetste Organ einen aus offiziöser Quelle stammenden Artikel mit 
der Ueberschrift „Eingesandt" abdruckte, wurde das Blatt auf Befehl des 
Ministers sofort unterdrückt, die Druckerei geschlossen. Und das in Itzehoe 
während der Diät, unter den Augen der Ständeversammlung. Dann ging 
man daran, die sämmtl ichen Beamten ,  in allen Zweigen des Civil- 
dienstes, Richter, Communalbeamte, Geistliche, Schullehrer u. s. w. zu 
bloßen Knechten zu machen. Schon vorher waren auch im Holsteinischen 
einzelne Bürgermeister u. s. w. wegen Betheiligung am sogenannten „Auf
ruhr" abgesetzt worden. Jetzt stellte man das Princip auf, daß jeder Beamte 
—  auch die Mitglieder des höchsten Gerichtshofes nicht ausgenommen — jeden 
Augenblick, ohne Weiteres und ohne Angabe eines Grundes, entsetzt werden 
dürfte. Gehalt, Wartegeld oder Pension zu gewähren, sei lediglich Gnade 
der Negierung. Damit auch diejenigen actmen oder pensionirten Beamten, 
denen in ihrer Bestellung oder ihrem Abschiede ausdrückliche Rechte eingeräumt 
worden, nicht ihre Ansprüche aus diesen Urkunden geltend machen könnten, 
wurde den Gerichten verboten, desfallsige Klagen gegen den Fiscus anzuneh- 
min. Die betreffende Verfügung wurde den Ständen vorgelegt. Die Ein
sprache, welche dieselben fast einstimmig gegen ein so schmähliches Edict, gegen 
dessen klar zu Tage liegende Absicht den ganzen Beamtenstand zu demo- 
r a l i s i r e n ,  erhoben, wurde höhnisch bei Seite gelegt, das Gesetz trotzdem 
mit der obligaten Formel; „Nach Anhörung Unserer getreuen Provinzial
stände" publicirt. Die sämmtlichen Beamten im Lande, die so viele leben
dige Beispiele von Noth und Elend vor Augen hatten, denen die geachtetsten 
Männer mit Weib und Kind nach der Restauration der dänischen Regierung 
Preis gegeben worden waren, wußten jetzt, daß auch sie und ihre Familien 
nunmehr nur noch der Gnade des Ministers, ja am Ende nur noch der sei
ner dänischen Collegen anheim gestellt waren. —

Die Opposition war zum Schweigen gebracht, der Gewalt eine Alles 
umfaffende gehorsame Dienerschaar gesichert.

Nunmehr kam die Ver fassung an die Reihe. Es gab noch Stände, 
Korporationen, Unterthanen, von denen möglicherweise Widerstand, oder doch 
unbequeme Gegenrede zu gewärtigen war. D ie  Verfassung sol l te das
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M i t t e l  w e r d e n ,  a l l e s  R e c h t s -  u n d  S e l b s t g e f ü h l  im  L a n d e  m i t  
S t u m p f  u n d  S t i e l  a u s z u r o t t e n .  D ie  neue Verfassung, die zu diesem 
Zwecke den S t ä n d e n  vorgelegt  w urde  —  s i e  b e f t e h t  n o c h  h e u t i g e n  T a 
g e s !  —  wird  den Herzogthüm crn  eine unvergeßliche E r in n e r u n g  bleiben a n  
die Perfidie der dänischen R eg ie run g .  K e i n  L a n d  h a t  e i n  ä h n l i c h e s  
Z e r r b i l d  a u s z u w e i s e n .  V o n  irgend welchen Rechten und  Freiheiten  der 
U n ter thanen  ist in  dieser Verfassung keine Rede. I m  Gegentheil,  n u r .  dafü r  
ist in  der Verfassung S o r g e  g e t r a g e n , daß  überall  v o n  Recht u n d  Freiheit  
im  Lande k e i n e  S p u r  ü b r ig  bleibe. D e n  C orpo ra t io nen  w ird  jede B e 
schwerde oder P e t i t io n  über  öffentliche Angelegenheiten un tersagt ;  den U n ter 
thanen  jede Vere in igung  zu einer Beschwerde, Adresse oder P e t i t io n  verboten;  
den Gerichten w ird  u n te r s a g t ,  i rgend J e m a n d e m  gegen irgend welche M a ß 
regeln der obrigkeitlichen- oder Polizeibehörden Schutz zu gewähren  (§§. 7 u . 8).  
E i n  F r e i b r i e f  f ü r  j e d e  W i l l k ü r  d e r  R e g i e r u n g :  —  d a s  is t  d i e  
a n  n o c h  b e s te h  e n d e  V e r f a s s u n g  i n  S c h l e s w i g  u n d  H o l s t e i n !

Z u r  Vervol ls tändigung des S y s tem s  mußten natürl ich  auch die S t ä n d e  
auf  eine elende Scheinexistenz reducirt  werden. D ie  wichtigsten Angelegenheit  
ten w u rd e n  a ls  „gesammtstaatliche" dem Umkreise ihrer  Wirksamkeit so völlig 
entzogen, daß  ihnen  auch jedes R eden ,  jedes P e t i t io n i re n  darüber  untersagt  
sein sollte. I m  offenen Widerspruch zu der ihnen noch in  der  B e k a n n t 
machung v om  28 .  J a n u a r  1 8 5 2  zugesicherten „beschließenden B efugn iß"  
w urde  die Zollgesetzgebung mit  zu den gesammtstaatlichen der ständischen Com- 
petenz gänzlich entzogenen Angelegenheiten herangezogen.

V o n  einem Rechte der S t ä n d e  in  Betreff des B u d g e t s ,  v o n  einer F i -  
n anzcon tro le  hinsichtlich der E in n a h m e n  oder A u s g a b e n  ist übera ll  keine Rede. 
Selbst  bei neuen außerordentlichen S teue ran fo rde ru ng en  der Regierung  sollen 
die S t ä n d e  n i c h t  z u  b e w i l l i g e n ,  s o n d e r n  n u r  d i e  A r t ,  w i e  d i e  
A u f l a g e  zu v e r t h e i l e n ,  zu  b e s t i m m e n  h a b e n .  (Als  die Sch lesw ig '-  
schen S t ä n d e  1 8 5 6  u n ter  D a r l e g u n g ,  daß  die F o rd e ru n g  einer neuen a uß e r 
ordentlichen S te u e r  eine völlig unm otiv i r te  sei, die Vertheilung derselben w e i
gerten ,  w u rd e  die neue S t e u e r  dem Lande durch eine octroyirte V e ro rd n u n g  
aufgelegt).  U m  endlich den S t ä n d e n  überall  möglichst wenig  Gelegenheit  zu 
einer Thätigkeit übr ig  zu lassen, wurde vero rdne t,  d aß  sie statt wie in  v o r 
märzlicher Zei t  alle zwei J a h r e  künftighin n u r  noch alle drei  J a h r e  einberu
fen werden sollten. Auch in  dem vormürzlichen Wahlgesetze w urden  eine Reihe 
v on  A b ä n d e ru n g e n  vorgenom m en ,  sämmtlich zu dem Behuse, um  die Capaci- 
t titen möglichst a u s  der S tä nd ev e rsa m m lun g  fern zu ha l ten ;  N iem and  z. B .  
darf  in  einem anderen  S t a n d e ,  a l s  dem er selbst a n g e h ö r t ,  N ie m a nd  in 
einem ä n d e r n  Wahlkreise, a l s  in  dem er selbst angesessen ist, gewählt  werden.

A l s  den S t ä n d e n  dieser V erfassungsen tw urf  vorgelegt  w u r d e ,  baten  sie 
die R eg ie ru n g ,  sie mit  dieser sauberen Consti tu t ion  verschont zu lassen. Natürl ich
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blieb diese B itte  ohne Erfolg. Die neuen Verfassungen w urden fü r Schles
w ig u n te r 'm  23 . F ebruar, fü r Holstein un ter 'm  11 . J u l i  18 5 4  p rom ulgirt.

Hassenpflug und H err v. Gerlach erscheinen, wie m an sieht, a ls  bloße 
S tü m p e r im Vergleiche zu der „konstitutionellen" dänischen R egierung . D a s  
hindert jedoch die K openhagens Regierung nicht m it jener S t i r n ,  die eine 
lange H ebung im Lügen gestählt hat, dem B undestage sowohl wie den euro
päischen Höfen in ihrer E rk lärung vom 27 . August 1863 zu versichern: „das 
Herzogthum Holstein hat durch das Verfassungsgesetz vom 11 . J u n i  1854 
d ie  k o n s t i t u t i o n e l l e  G e w ä h r  s e i n e r  S e l b s t s t ä n d i g k e i t  i n  a l l e n  
s e i n e n  b e s o n d e r e n  A n g e l e g e n h e i t e n  i m  w e i t e s t e n  S i n n e  d e s  
W o r t e s  e r h a l t e n . "

Selbst die gesetzlichen Form en w urden in  Betreff der neuen Verfassung 
völlig außer Augen gesetzt. D en deutschen M ächten gegenüber hatte die 
dänische R egierung sich ausdrücklich verpflichtet „n u r auf gesetzlichem W ege" 
vorzugehen und in  Betreff der Verfassung A rt. 56 der W iener Schlußacte — 
wonach eine in  Wirksamkeit stehende Verfassung n u r im verfassungsm äßigen 
Wege abgeändert werden darf — zu beobachten. D a ra n  kehrte sich indessen 
die dänische Regierung so wenig, daß sie ausdrücklich jede B erathung  oder 
E rö rteru ng  der §§. 1— 6 des Versassungsentwurfs — just der w i c h t i g s t e n  
P a ra g ra p h e n , weil sie das ganze künftige V erhältniß des Landes zum „Ge- 
sam m tstaate" betrafen und die drückendsten Bestimmungen enthielten —  den 
S tän d en  untersagte. A ls dieselben hiergegen Protest erheben w ollten, wurde 
ihnen das Protestiren un tersag t, und a ls  sie über diese Thatsache Protokoll 
aufnehm en wollten, wurde auch dies ihnen untersagt.

Rach der P rom ulgation  der beiden eben charakterisirten Specialverfas
sungen fü r Schlesw ig und Holstein wurde die „ G e s a m m t s t a a t s - V e r f a s -  
s u n g "  erlassen. I n  ihrer ersten Gestalt —  octroyirt un term  26 . J u l i  1854 
—  w ar der neuen G esam m tvertretung, die zu drei Fünfteln  au s  Repräsen
tan ten  des Königreichs und zwei Fünfteln  a u s  V ertretern des Herzogthumes 
bestehen sollte, n u r b e r a t h e n d e  S tim m e eingeräum t. D en D änen  mißfiel 
d ies. D er M a jo ritä t in  der neuen G esam m trepräsentation sicher, verlangten 
sie für dieselbe b e s c h l i e ß e n d e  Befugniß, nm  sich auf diese Weise die G ew alt 
über die Herzogthümer völlig zu sichern und selbst dem Könige die M acht zu 
benehmen, den Rechten und Interessen derselben gerecht zu werden. „ C o n -  
s t i t u t i o n e l l "  hieß e s , müsse die G esam m tstaats-V erfassung werden. D a s  
dam alige M inisterium  — vielleicht weniger befangen von einem letzten 
schwachen Anfluge von Redlichkeit, a ls  vielmehr klug gen u g , um einzusehen, 
„daß d as  D in g  so nicht gehen werde" —  weigerte sich dem V erlangen Folge 
zu geben. E s  berief sich d a rau f , daß den deutschen M ächten die Zusicherung 
erlheilt worden sei, daß in  der Gesammtmonarchie „kein Theil dem ändern 
u n t e r g e o r d n e t  werden sollte." Aber die D änen  hatten die M itte l, eine 
ihnen m ißfällige Regierung zu stürzen. D er König mußte d a s  M inisterium
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entlasten und ein neues a u s  M än n e rn  der „na tiona len" P a rte i berufen. Die 
neue Regierung hob die „G esam m tstaats-V erfastung" vom 24 . J u l i  18 54  
wieder au f, und erließ die neue, den dänischen Forderungen angepaßte G e
sam m tstaats - Verfastung vom  2. October 1855 . D er neue R eichsrath , Der 
au s  einem Wahlgesetze hervorgehen sollte, welches eigens zu dem Zwecke er
sonnen w a r ,  den Herzogthümern jedes geschlossene Auftreten bei den W ahlen 
unmöglich zu machen, wiederum zu drei Fünfteln aus dem Königreiche, zwei 
Fünfteln  au s  den Herzogthüm ern beschickt —  zur Verstärkung der dänischen 
Z ah l sollte der vierte Theil der ganzen V ersam m lung durch die Regierung 
ernann t werden —  erhielt die von den D änen verlangte beschließende Befug- 
niß in allen Gesammtstaats-Angelegenheiten.

D er E rlaß  der G esam m tstaats - Verfassung vom 26 . J u l i  1854, ihre 
A ufhebung, und die Verkündigung der neuen G esam m tstaats-V erfassung: —  
d as  alles geschah, ohne daß den S tän d en  von Schlesw ig, Holstein und Lauen
burg auch n u r die geringste V orlage oder M ittheilung gemacht worden w äre. 
Nach den V ereinbarungen von 1851 und 52  sollte die E inführung der G e
stim m t-V erfastung erfolgen: „ a u f  gesetz- u n d  v e r f a s s u n g s m ä ß i g e m
W e g e  nach  B e r a t h u n g  m it den Provinzialständen u. s. w ." D ie dänische 
N egierung fand es jedoch bequemer, sie auf geset z-  u n d  v e r f a s s u n g s 
w i d r i g e m  W e g e  ohne B erathung  m it den Provinzialständen einzuführen, und 
hinterher m it einer unvergleickilichen Dreistigkeit einm al über d as andere so
wohl dem B undestage wie den europäischen M ächten zu versichern: sie habe 
ja  alle ihre Zusicherungen von 1852  getreulich erfüllt. Und noch heutigen 
T ages giebt es keinen D än e n , der nicht die S t ir n  hätte diese B ehauptung 
hoch und theuer zu vertheidigen, ohne Erröthen, ohne Schamgefühl.

A ls die holsteinischen S tän d e  im W inter von 1855 auf 56  zum zweiten 
M ale nach der „Pacification" zusammentraten, da wollten sie an  den S tu fen  
des T h rons demüthig ihre Vorstellungen niederlegen über die trau rige Lage 
des Landes. A uf die erste Nachricht hiervon w urde ihnen jede V erhandlung 
in  dieser Beziehung verboten, und die stattgehabte E rö rterung  fü r eine „N u l
litä t"  erklärt. D er neue M inister für Holstein, v. S c h e e l ,  hatte a ls  M it
glied der „liberal constitutionellen R egierung" dam it debutirt, daß er die
jenigen M itglieder des höchsten Gerichtshofes, deren bekannte Redlichkeit sein 
besonderes M ißfallen erweckt hatte, ihrer Aemter enthob, eigenmächtig Gesetze 
erließ, ohne auch n u r nachträglich die ständische Zustim m ung einzuholen; dann  
hatte er den M ü n z s k a n d a l  in G ang gesetzt, den Beamten durch einen 
Com m istär un ter den brutalsten Androhungen erklären lasten, daß sie Alles 
und Jed es thun müßten, w as von ihnen verlangt werde, und dergl. mehr. —  
Die deßfallsige Beschwerde der S tän d e  an  den König w urde in einem brüsken 
Tone abgewiesen. D ie Rechtlosigkeit der Herzogthümer w a r nunm ehr fix und 
fertig , vollständig systematisch nach allen Seiten  ausgebaut. „W as m ir jetzt
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noch in den Weg kommt" — sagte Herr v. Scheel — „soll zer t reten 
werden!"

Den Abgeordneten der Herzogthümer blieb nur ein letzter Versuch noch 
übrig: — im „Reichsrathe" ihre Stimme zu erheben. In  der ersten Ver
sammlung desielben stellten 11 Vertreter aus den Herzogthümern den Antrag, 
daß die Gesammtstaats-Verfassung wenigstens nachträgl ich den Ständen 
vorgelegt werden möge. Wie E in  Mann stimmten die Dänen sammt und 
sonders gegen diesen Antrag. Der Baron Scheel - Plesien, Führer der Elf, 
wurde wegen seines parlamentarischen Wirkens — in offenem Widerspruche 
mit einer ausdrücklichen Bestimmung dieser Gesammtstaats - Verfassung — 
ohne Weiteres seines Amts als Oberpräsident, ohne Pension, ohne Wartegeld 
u. s. w. entsetzt. Da endlich nahmen die deutschen Mächte Veranlassung, 
sich bei der dänischen Regierung zu erkundigen, wie es denn eigentlich mit 
der Erfüllung der ihnen und dem deutschen Bunde gemachten Zusicherungen 
gehalten worden sei. Das Kopenhagener Cabinet versicherte natürlich, daß 
Alles in bester Ordnung geschehen sei. Vergeblich bemühten sich die deutschen 
Mächte fast anderthalb Jahre lang ihre bescheidenen Zweifel hiergegen geltend 
zu machen; die dänische Regierung, sich des reinsten Gewissens bewußt, blieb 
unerschütterlich bei ihrer Behauptung, doch ließ sie sich endlich herbei zu er
klären, sie wolle — das war das erste große Opfer, das sie brachte — aus 
Freundschaft und Nachgiebigkeit sich dazu verstehen, den Ständen Gelegenheit 
zu geben, beiläufig einmal ihre Meinung über die Gesammtstaats-Verfasiung 
auszusprechen.

Die Stände, im September 1857 einberufen, lehnten in der 'richtigen 
Erkenntniß, daß es auf eine Schlinge abgesehen war —  man hätte, wenn sie 
ihre Ansichten ausgesprochen hätten, dreist behauptet, die Berathung mit den 
Provinzialständen sei ja nunmehr erfolgt — es ab, sich über die Gesammt
staats-Verfasiung auszusprechen und begnügten sich, die trostlose Lage des Lan
des in einigen Zügen darzulegen.



III.

I n  Folge einer Eingabe der Lauenburgischen Ritter- und Landschaft, und 
einer Vorlage von Preußen und Oesterreich gelangte nunmehr „die holstein
lauenburgische Angelegenheit", d. 29. October 1857, an den Bund. Nach
dem ein ad hoc niedergesetzter Ausschuß sich 11 Wochen zur Berichterstattung 
Zeit gelassen hatte, faßte die Bundesversammlung unter'm 11. Februar 1858 
fast einstimmig den Beschluß, daß die Gesammtstaats-Verfassung vom 2. Octov. 
1855, insoweit dieselbe auf Holstein und Lauenburg Anwendung finden sollte, 
ebenso wie die §§. 1 — 6 der besonderen Verfassung für das Herzogthum 
Holstein vom 11. Juli 1854, mit Hinsicht auf §. 56 der Wiener Schlußacte 
fo r m e l l  ungültig sei und mate r ie l l  mit den Grundsätzen des Bundesrechts 
und den Zusicherungen von 1851 und 52 hinsichtlich der den Herzogthümern 
gebührenden gleichberechtigten und selbstständigen Stellung in Widerspruch 
stehe, und daß die dänische Regierung „zu ersuchen sei", einen den ertheilten 
Zusicherungen entsprechenden Zustand herbeizuführen. — Hieran knüpfte die 
Bundesversammlung unterm 25. Februar ferner den Beschluß: daß die 
dänische Regierung sich aller weiteren mit dem obigen Bundesbeschlusse im 
Widerspruch stehenden Maßnahmen zu enthalten habe. — Auf diese Beschlüsse 
erklärte die dänische Regierung unterm 26. März, daß sie bereit sei, mit der 
Bundesversammlung betreffs der Auslegung der Vereinbarungen von 1851 
und 52 „von Macht zu Macht" zu verhandeln, um die Bundesversammlung 
von der Irrigkeit ihrer Ansichten zu überzeugen. Diese „Zugeständnisse" 
erschienen der Bundesversammlung als ungenügend und sie beschloß deßhalb 
unterm 20. Mai der dänischen Regierung eine Frist von 6 Wochen zu stellen, 
innerhalb deren dieselbe eine „bestimmte Mittheilung" zu machen habe, wie 
sie im Vollzüge des Bundcsbeschlusses vom 11. Februar die Verfassungsver
hältnisse der Herzogthümer zu ordnen gedenke. Gleichzeitig wurde der 
dänischen Regierung nochmals die Ausrechthaltung des Bundesbeschlusses vom 
25. Februar eingeschärft. — Tie dänische Regierung erwiederte hierauf unterm 
15. Juli, die geforderte bestimmte Mit;Heilung erscheine für jetzt „unthunlich", 
indessen wolle sie sich geneigt erklären, die October-Verfassung „provisorisch" 
für die Herzogthümer außer Kraft zu setzen.
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Die Geduld der Bundesversammlung schien nunmehr endlich erschöpft. 
Der Holsteinische Ausschuß zog den „Executions-Ausschuß" zu den Berathungen 
heran und die fortan „vereinigten Ausschüsse" beantragten unterm 29. Ju li 
die dänische Erklärung vom 15. für „ungenügend" zu erklären und der däni
schen Regierung in Gemäßheit der Executions-Ordnung noch eine Frist von 
3 Wochen zu stellen. Unterm 12. August wurden diese Anträge zum Be
schlüsse erhoben. Die Executionsprocedur war also eingeleitet. Die Erklärung, 
welche die dänische Regierung hierauf unterm 9. Sept. abgab, war nichts als 
eine Umschreibung ihrer Erklärung vom 15. Ju li. Die „vereinigten Aus
schüsse" beantragten deshalb unterm 11. November, daß die Executionscom- 
mission beauftragt werden möge, für das weitere Verfahren entsprechende An
träge zu stellen. — Von diesem Berichte hatte die dänische Regierung bereits 
vorher auf vertraulichem Wege Kenntniß erhalten. Langwierige diplomatische 
Verhandlungen mit Berlin, Wien und den europäischen Cabinetten, die wäh
rend dessen in einem fort hinter den Coulissen geführt wurden, hatten der 
dänischen Regierung die Gewißheit verschafft, daß die europäischen Mächte eine 
Execution in Holstein als eine innere deutsche Angelegenheit ansehen und sich 
daher jeder Einmischung enthalten würden. Man entschloß sich deshalb in 
Kopenhagen die Oktober-Verfassung für die Herzogtümer außer Kraft zu setzen, 
auch die §§. 1— 6 der besonderen holsteinischen Verfassung aufzuheben, und 
die holsteinischen Stände einzuberufen. Die desfallsigen Patente wurden unterm 
6. November 1858 erlassen.

Bis hierher hatten die Dinge einen eigentümlichen Verlauf genommen. 
Jedesmal bevor die dänische Regierung eine Erklärung in Frankfurt abgab, 
hatte sie dieselbe vorerst „auf vertraulichem Wege" zur Kenntnis; der beiden 
deutschen Großmächte gebracht, und jedesmal hatten die Minister in Berlin, 
Wien und mitunter auch die Gesandten in Frankfurt durch die absichtliche 
Unklarheit und geschickte Weitschweifigkeit, mit der die Erklärungen ab gefaßt 
waren, sich so weit dupiren lassen, daß sie stets in dem betreffenden Erbieten 
„einen Weg zur Ausgleichung" zu erblicken meinten, bis erst hinterher bei ge
nauerer Prüfung, zum Theil sogar erst durch die Erörterungen in der Preffe, 
die Unredl ichkei t  und H i n t e r l i s t ,  die stets „des Pudels Kern" bildete, 
zu Tage kam. Man hätte glauben sollen, daß diese Reihe von Erfahrungen 
hingereicht haben werde, den Bundesregierungen das nöthige Maß von M iß
trauen einzuflösen und sie zu lehren, daß man dänische Erklärungen und Pa
tente sehr sorgfältig lesen müsse, nicht sowohl um ihren positiven Inhalt kennen 
zu lernen, als vielmehr, um zu ermitteln, wie die dänische Regierung, ohne 
mit sich selbst geradezu in offenen Widerspruch zu gerathen, das scheinbar ge
machte „Zugeständniß" zu einem leeren Worte, wenn nicht gar zu einer 
Schlinge für den ändern Theil zu verwandeln gedenke. Allein die deutschen 
Minister scheinen b is  heut igen Tages Dänemark gegenüber durch keine 
Erfahrung gewitzigt worden zu sein. Sind der gute Glaube und die Arglosig-
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feit der deutschen Minister wirklich unerschöpflich? Oder sollte vielleicht am 
Ende etwas Schl immeres hierbei im Spiele sein?

Das Patent vom 6. November ist jedenfalls ein redendes Zeugniß von 
der Leichtigkeit, mit der die Bundesversammlung trotz aller früheren Erfah
rungen sich neuerdings von der dänischen Regierung täuschen ließ. Und 
leider sollte es bei Weitem nicht das letzte M al sein, daß die deutschen Regie
rungen sich von Dänemark in eine Schlinge locken ließen.

Die Aufhebung der October-Verfassung für Holstein und Lauenburg, 
bisher von der dänischen Regierung nur „provisorisch" in Aussicht gestellt, 
war allerdings nunmehr eine Thatsache. Aber das Patent vom 6. November 
enthielt zwei Bestimmungen, über deren Tragweite sich die Bundesversamm
lung auch nicht einen Augenblick eine klare Vorstellung gemacht zu haben 
scheint, nämlich: erstens eine Bestimmung, daß die gedachte Verfasiung „für 
die nicht zum deutschen Bunde gehörenden Theile der Monarchie in  unge
schwächter Wi rksamkei t  zu bestehen fortfahre", und zweitens: „daß die 
Minister für die auswärtigen Angelegenheiten, den Krieg, die Marine und 
die Finanzen in Zukunft in Betreff Holsteins und Lauenburgs dem Könige 
allein verantwortlich (b. h. unverantworlich, oder doch aller Verantwortlichkeit 
dem Lande gegenüber entledigt) sein sollten." Für die Bundesländer sollte 
also wieder einmal der Absolutismus in Kraft treten. Factisch mußte das 
dahin führen, daß die Minister für den Krieg, die Marine, die Finanzen 
u. s. w. unter dem Scheine der „königlichen Machtvollkommenheit" Holstein 
und Lauenburg nach der October - Verfasiung zu regieren fortfuhren, nur 
mit dem Unterschiede, daß jetzt die Herzogthümer statt der früheren mangel
haften Vertretung im „Reichsrathe" dort überall gar keine Repräsentanten 
mehr zum Schutze ihrer Interessen hatten. Noch eins: Der Reichsrath wurde 
durch das Ausscheiden der holsteinischen und lauenburgischen Abgeordneten 
zu einem „Rumpfreicbsrathe", aber zugleich zu einem „Eiderparlament" und 
gleichzeitig wurde die Octoberverfasiung aus einer „Gesammtstaats-Verfasiung" 
eine „Eiderstaats" - Verfasiung.

Allerdings scheint die Bundesversammlung etwas wie eine dunkle Ahnung 
gehabt zu haben, daß es geboten sein dürfte, das fernere Verfahren der 
dänischen Negierung scharf im Auge zu behalten. Denn nachdem in Folge 
der Patente vom 6. November die Ausschußanträge vom 11. November 
zurückgezogen worden waren, beschloß die Bundesversammlung unterm 23. Dec., 
zwar dem eingeleiteten Executionsverfahren einstweilen Anstand zu geben, 
aber gleichzeitig die vereinigten Ausschüsie zu beauftragen, über das Ergebniß 
der mit den holsteinischen Ständen bevorstehenden Verhandlungen und wenn 
nöthig noch im Verlaufe derselben Bericht zu erstatten. Allein ob wohl dieser 
Beschluß auf Antrag der vereinigten Ausschüsie selbst gefaßt war, scheint er 
den Ausschüssen bald darauf so völlig aus dem Gedächtnisie geschwunden zu 
sein, daß er über ein Jahr lang nicht wieder in ihrer Erinnerung auftauchte.
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Sofort bei der Eröffnung der holsteinischen Ständeversammlung konnte 
Jedermann sehen, daß die dänische Regierung nicht an eine ehrliche Aus
gleichung dachte. Keine 14 Tage zuvor hatte sie eine Ordonnanz erlaffen, 
die die Bewohner von Schleswig wie von Holstein mit der tiefsten Entrüstung 
erfüllen mußte. Eine größere Zahl von Vereinen, darunter der Gartenbau- 
Verein, der Verein für Sammlung für vaterländische Alterthümer u. s. w. — 
Vereine, zu deren Mitgliedern der König selbst gehörte — wurden in aus
drücklichem Widerspruche zu einer der Zusicherungen von 1851 durch Ordon
nanz vom 23. Dezember 1858 fü r  Schl eswi g verbot en,  aus keinem 
anderen Grunde, als, weil „Vereine und Gesellschaften, durch welche es beab
sichtigt wird, die Bewohner des Herzogthums Schleswig und des Herzogthums 
Holstein zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit für den einen oder den ändern 
Zweck zu vereinigen in Betreff Schleswigs nicht zu dul den wären." So 
conservatio und gemessen der Baron Scheel-Pleffen auch stets ist, so konnte er 
doch nicht umhin, sofort nachdem er seinen Platz als Präsident der Stände
versammlung eingenommen, der empörten Stimmung des Landes über diese 
Ordonnanz in den Worten Ausdruck zu geben: „Ein solches Prinzip zur
Anwendung zu bringen, heißt so viel, wie es den Bewohnern zweier benach
barter Länder verbieten ihre Kräfte zur Förderung gemeinnütziger Zwecke zu 
vereinigen, — ihnen die Mittel zur Förderung der Civilisation in jeder Be
ziehung zu verkümmern." — Auch nach einer ändern Seite trieb die dänische 
Regierung die Rücksichtslosigkeit so weit wie möglich. Den Ständen legte sie 
die Oktober-Verfassung in ganz unveränderter Gestalt vor, offenbar wieder in 
der persiden Absicht, wenn die Stände sich zu einer Berathung derselben hätten 
verleiten lassen, sie alsdann für die Herzogthümer auch formell wieder in Kraft 
zu setzen und hinterher zu behaupten, nunmehr sei den Zusagen von 1851 
Genüge geschehen, und die Verfassung „nach Berathung mit den Provinzial
ständen" promulgirt worden. Die Stände vermieden diese Schlinge und 
legten ihrerseits der Regierung einen Organisationsentwurf vor, in welchem 
die volle Selbstständigkeit der einzelnen Länder die Grundlage bildete. Es ist 
derselbe Organisationsplan, den im September 1862 Lord Russell mit einigen 
Veränderungen wieder ausgenommen hat. Die dänische Regierung wies durch 
den königl. Commissär sofort jede Verhandlung auf Grundlage dieses Ent
wurfs ab. Das Verlangen der Stände ihnen wenigstens alsbald „für die 
Zwischenzeit bis zur Neuordnung der Verfaffungsverhältniffe" die nöthigen 
Besugniffe zur Wahrung der Selbstständigkeit des Landes einzuräumen und 
kein Gesetz in gemeinsamen Angelegenheiten mit Wirksamkeit für die Herzog
thümer ohne ihre Zustimmung zu erlaffen, wurde ebenfalls kurzweg abge
wiesen.

Den 11. März wurde die Stündeversammlung geschloffen; eine Aus
gleichung war nicht erzielt. Die dänische Regierung hatte thatsächlich bewiesen, 
daß sie auch nicht im entferntesten daran dachte, in dieser Beziehung die ge-
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eigneten Sch ritte  zu th u n . Jetzt hätte  m a n  m einen sollen, w äre  es die Pflicht 
der v ere in ig ten  Ausschüsse gew esen, der B u n d esv ersam m lu n g  „über d as  E r- 
gebniß" Bericht zu erstatten. Doch davon  w a r  die Rede nicht. Selbst d an n  
nicht, a ls  die dänische R eg ie run g  im  August 1 8 5 9  dazu schritt, den „R um pf-
re ichsra th" e in zuberusen , u nd  sonach m it „E id e rp a rla m e n t"  und  „E iderv er
fassung" praktische Versuche anzustellen. E s  kam bei diesen Versuchen offenbar 
vorerst b lo s  d a ra u f  a n ,  ob die deutschen R egierungen  zu dieser neuen M iß 
achtung der V e re in b a ru n g en  v on  1 85 1  u nd  52  schweigen w ü rden . A ls  n u n  
wirklich die Session des „R um p fre ich sra th s"  unangefochten zu Ende g in g , er
hob H err H a ll triu m p h iren d  sein H au p t. E s  w erde, rief e r ,  in  der G e
schichte D än e m a rk s  ein denkw ürdiges E re ign iß  b le ib en , daß  ein „ d ä n i s c h -
s c h l e s w i g ' s c h e r "  R eichsra th  getagt habe!

Diesem  R eichsrathe w a r  d a s  B udget „ fü r die gem einsam en A ngelegen
heiten der M onarch ie" fü r  die F inan zp erio de  1860—62 vorgelegt w o rd e n ; 
d . H. es  w a r  die B e w illig u n g  dieser V ersam m lung  zu a llen  d a s  N o rm a lb u d 
get v on  1856 übersteigenden E in n ah m en  und A u sgaben  eingeholt w orden. 
U nd  H olstein? B ew illig te  der „R unipfre ichsra th  auch fü r  Holstein? N ein ! E r  
bew illigte v on  jeder E inn ahm e u nd  A u sg ab e  n u r  7836/ioo P ro ce n t „ a ls  A n- 
theil D ä n e m a rk 's  u nd  S c h le sw ig 's ;"  der Rest d. H. 2164Aoo w urde a ls  A n - 
theil H o lste in 's  „dur ch königliche M achtvollkom m enheit" ergänzt. D a ß  n u n  
freilich, w enn  d a s  V o tu m  des „R eich sra th s"  dah in  g in g : „so und so viel 
bew illigen w ir  zu dem  und  dem Zwecke fü r  D änem arck  und  S ch lesw ig" —  
d am it natürlich  auch m it m athem atischer G enauigkeit bestimm t w a r, wie viel 
H olstein fü r denselben Zweck beizutragen  habe, ist a lle rd in g s  so unbestre itbar, 
wie daß  2 und 2 —  4  ist. A llein  d a s  alles schien die B u nd esv ersam m lu ng  
nicht im  m indesten anzufechten. U ebrigcns hatte  die dänische R egierung  w irk
lich u n te r 'm  23., 24. u nd  25. S ep tem ber einige O rd on nan zen  erlassen , „be
treffend die Sicherstellung der In teressen  des H erzogthum s H olstein." Diese 
O rd on nan zen  enthielten eine Reihe v on  Bestim m ungen über den A n theil H o l
s te in 's  a n  den gem einsam en E in n ah m en  und  A u sg ab en  der M onarchie fü r 
die F inanzperiode 1860 — 62, die aber sümmtlich so gefaßt w a r e n , daß  sie 
keine definitive Feststellung des holsteinischen A n the ils  a n  dem B u dg et en t
h ielten, und  somit der R e g ie ru n g  den nöthigen S p ie lra u m  lassen, um  überall 
„die souveraine M achtvollkom m enheit des K ö n ig s"  in  U ebereinstim m ung m it 
den Beschlüssen des R eich sra ths  zu b ring en .

U n ter 'm  2. N ovem ber 1859 fand  die dänische N eg ieru ng  sich endlich ge
m üßigt, der B u n d esv ersam m lu n g  ih r B edau ern  zu erkennen zu geben, daß  die 
V erh a n d lu n g  m it den holsteinischen S tä n d e n  zu keinem R esu lta t geführt; ihr 
ferner zu versichern, daß  inzwischen dänischerseits durch die erw ähnten  S e p 
tem ber-O rdonnanzen  a lles N öthige „zur S icherstellung der In teressen  H olsteins" 
geschehen sei, und zugleich m itzu theilen , daß  sie die Absicht h a b e ,  nunm ehr 
v o n  den holsteinischen S tä n d e n  wie vom  R eichsrathe D elegirte  in  gleicher A n-



26

zahl wählen zu lassen, um diese Versammlung über eine Neuordnung der 
Verfassungsverhältnisse Rath pflegen zu lasten. Daß es hiebei auf nichts an
deres abgesehen war, als darauf, die Bundesversammlung dahin zu bringen, 
unter irgend einer Form die Existenz des „Reichsraths" anzuerkennen, hat 
der Erfolg sattsam bewiesen. Denn als die Hinweisungen auf diese Schlinge, 
die in der Preste sich geltend zu machen wußten, die Folge hatten, daß die 
Bundesversammlung in ihrem Beschlüsse „dem Prinzip der Vereinbarung von 
1851 und 52 entsprechend" darauf bestand, daß die Delegirten von den ge
setzlichen Specialvertretungen stimmt(icher Landestheile gewählt würden, ließ 
die dänische Regierung das Delegirtenproject alsbald gänzlich fallen.

Die Buirdesversammlung, die sich übrigens zu ihrem desfallsigen Be
schlüsse vol le v ie r  M onat e  Zeit ließ, konnte nicht umhin, bei dieser Ge
legenheit der dänischen Regierung zugleich zu erklären, daß sie in den bishe
rigen Maßnahmen derselben die Erfüllung der durch den Bundesbeschluß vom
11. Februar 1858 festgestellten Verpflichtungen vermisse und deshalb „a u f  
deren schleuniger E r f ü l l u n g "  bestehe, und daß sie von der Fortsetzung 
des durch den Bundesbeschlus; vom 12. August 1858 eingeleiteten Verfahrens 
nur unter der Bedingung noch ferner Abstand nehmen könne, daß inzwischen 
kein Gesetz in gemeinschaftlichen Angelegenheiten, namentlich auch in Finanz
fachen für die Herzogtümer erlassen werde, wenn es nicht die Zustimmung 
der Stände dieser Herzogtümer erhalten hat.

Von diesem unter’m 8. März 1860 gefaßten Bundesbeschlusse ließ sich 
indessen die dänische Regierung so wenig anfechten, daß sie im Ju li ganz 
ungeirrt im „Gesetzblatt für die Herzogtümer Holstein und Lauenburg" das 
Staatsbudget für die Finanzperiode vom 1. April 1860 bis 31. März 1861 
promulgirte. Als diese Thatsache durch die Presse bekannt wurde, ließ die 
oldenburgische Negierung es sich angelegen sein, die Aufmerksamkeit der Bun
desversammlung auf diese Thatsache hinzulenken und damit den Antrag zu 
verbinden, in Erwägung zu nehmen, ob nunmehr nicht ein Vorgehen nach 
Maßgabe des Bundesbeschlustes vom 12. August 1858 geboten sei.

lieber diesen Antrag erstatteten die vereinigten Ausschüsse ihren Bericht 
nicht eher als unter'm 17. Januar 1861. I n  diesem Bericht erklärten die 
Ausschüsse es „für ebenso begründet als unvermeidlich, daß das am 12. Au
gust 1858 eingeleitete bundesrechtliche Verfahren wieder aufgenammen werde." 
Demgemäß beschloß die Bundesversammlung unter'm 7. Februar, das; sie, 
falls die königlich-herzogliche Negierung „n ich t b innen  6 Wochen" in 
vollkommen sichernder Weise zur Erfüllung des Bundesbeschlusses vom 
8. März 1860 sich bereit erklären sollte, das durch den Bundesbeschluß vom
12. August 1858 eingeleitete Verfahren wieder aufnehmen werde. Gleich
zeitig wurde ausdrücklich beschlosten: „daß das Budget für das mit dem 
1. April 1861 beginnende Finanzjahr nicht ohne Zustimmung der Stände 
von Holstein und Lauenburg festgestellt werden dürfe."



27

I n  dieser Lage versuchte die dänische Regierung wiederum zunächst durch 
, die Einberufung der holsteinischen Stände Zeit zu gewinnen. Es wird auch 

im Allgemeinen wohl noch so ziemlich unvergessen sein, wie die dänische Re
gierung damals den europäischen Mächten, die gemeinsam ihr den dringenden 
Rath erlheilt hatten, den holsteinischen Ständen jedenfalls das Budget zur 
Beschlußfassung vorzulegen, auf diplomatischem Wege die Versicherung zugehen 
ließ, daß die Vorlage erfolgt sei, während sich hinterher herausstellte, daß 
ein Budget den Ständen überall nicht vorgelegt worden w a r, und daß es 
lediglich einige Worte, enthalten in den Motiven zu §. 13 eines „Gesetzent
wurfs, betreffend die provisorische Stellung Holstein's," waren, auf welche 
Herr Hall, — vermuthlich in der Hoffnung, nach dem Schlüsse der Stände
versammlung den Cabineten gegenüber seine Interpretation zur Geltung brin
gen zu können, — diese Behauptung stützte. Eine Mittheilung des Groß
britannischen Unterstaatssecretärs im Hause der Lords ließ bekanntlich die 
kühnen Behauptungen des Herrn Hall etwas zu früh in die Oesfentlichkeit 
kommen. Die feltenen Scenen, welche sich darauf im Ständesaale zutrugen, 
und die namentlich zu der Enthüllung führten, daß der Minister für Holstein, 
Herr Raaslöff, der als königl. Commisiär bei den Ständen in Itzehoe fun- 
girte, nicht vollständig in das Geheimniß der Komödie eingeweiht w a r, ge
währten auch weiteren Kreisen einmal Gelegenheit, in die eigentümlichen 
Künste der dänischen Regierung einen Einblick zu thun.

Nach dem Schlüsse der Ständeversammlung und nachdem die vom Bun
destage in dem Beschlüsse vom 7. Februar 1861 der dänischen Regierung ge
stellte Frist von 6 Wochen verflossen war, ohne daß den Bedingungen des 
betreffenden Beschlusses irgend entsprochen worden wäre, bemühte sich die 
englische Diplomatie zunächst in der Bndgetsache einen Kompromiß herbeizu
führen, um aus diese Weise für weitere Vrrhandlungen zwischen den Parteien 
den Weg zu ebnen.

Hr. v. Schleinitz verlangte, daß die dänische Regierung, da ein Budget 
für 1861 — 62 von den Ständen nicht uotiit worden, für dieses Jahr in 
Betreff Holstein's sich mit den Positionen des Normalbudgets begnüge, und 
demgemäß der Bundesversammlung erkläre, „daß sie von der Quote Holstein's 
zu dem Extraordinarium Abstand nehmen wolle." Auf das Andringen des 
englischen Cabinets ging die dänische Regierung auf diese Forderung ein; 
nur sprach sie ihre Zustimmung zu dem ihr von England übermittelten Vor
schläge in zwei  dem W o r t l a u t e  wie dem S inne  nach v ö l l i g  von 
e inander verschiedenen E rk l ä ru ngen  aus. England und den übri
gen Großmächten sagte sie in der Circulardepesche vom 2. August 1861, daß 
sie, dem Rathe Englands und der ändern Mächte nachgebend, sich dazu ver
stehen wolle, „daß für das laufende Finanzjahr provisorisch der Antheil Hol
steins an den gemeinsamen Ausgaben der Monarchie auf die in dem Nor
malbudget aufgeführten Summen eingeschränkt werde." Die in Frankfurt
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übergebene Erklärung der dänischen Regierung lautet dagegen: „daß für das 
laufende Finanzjahr der Zuschuß des Herzogthums Holstein aus seinen be- , 
sonderen Einnahmen zum gemeinschaftlichen Budget der Monarchie vor
läufig auf die Quote H o ls te in s  an de rjen igen  Sum m e e inge
schränkt werde, die in dem Normalbudget als der von den e inze lnen 
L andesthe ilen  aus den besonderen E innahm en derselben zu 
leistende Gesammt-Zuschuß a u fg e fü h rt ist."

Der Unterschied dieser beiden Erklärungen muß Jedem in die Augen 
springen, der mit den dänischen Finanzverhältnisien genauer bekannt ist. 
Nach der Circulardepesche vom 2. August war der Sinn der übernommenen 
Verpachtung der: Holstein für 1861/62 jedes Antheils an allen das Nor
malbudget übersteigenden Ausgaben zu en theben, d. H. wie Herr 
v. Schleinitz verlangt hatte, „von der Quote Holstein's zu dem Extraordina
rium Abstand zu nehmen." I n  der in Frankfurt übergebenen Erklärung war 
indessen nicht von einer Entlastung in Betreff der das Normalbudget über
steigende« Ausgaben die Rede, sondern nur davon: daß der Zuschuß 
Holstein's „aus seinen besonderen E in n a h m e n " * )  auf die Quote 
Holstein's von der Summe eingeschränkt werde, die nach dem Normalbudget 
von den einzelnen Landestheilen aus ihren besonderen Einnahmen geleistet 
werden soll.

Der Wortlaut dieser letzteren Erklärung war augenscheinlich auf's 
Schlaueste daraus berechnet, der dänischen Regierung eine H i n t e r t h ü r  offen 
zu lasten. Sie konnte nämlich, ohne gerade den Zuschuß Holstein's „ a u s  
seinen besonderen E in nahm en"  zu erhöhen, dasselbe gleichwohl nach 
Belieben belasten, wenn sie Kassebehalt, Reservefonds u. s. w.; angriff. Und 
das ist auch thatsächlich geschehen. In  einem Grade sogar, derwäre

*) Die gemeinschaftlichen Einnahmen der Monarchie (Zoll, Brantwein- 
steuer, Domainen u. s. w.) reichen nach dem Normalbudget vom 28. Februar 
1856 nicht aus, um die gemeinschaftlichen Ausgaben zu bestreiten; deßwegen 
ist zur Deckung der Unterbilanz in dem Normalbuoget ein Zuschuß der ein
zelnen Bestandtheile der Monarchie „aus ihren besondern Einnahmen" (Grund
steuer u. s. w., deren Ertrag in die besondere Kasse jedes Landes fließt) 
beliebt worden, der für Dänemark, Schleswig und Holstein zusammen auf 
3,426,660 Thlr. veranschlagt ist. Inzwischen hatte die Regierung aber diesen 
Zuschuß so gesteigert, daß sich in Folge dessen in der „Gesammtsiaatskasse" 
beträchtliche Fonds aufgehäuft hatten; natürlich zum Nachtheil der Herzog- 
thümer, die zur Herbeiführung dieses „Ueberschusfes" mit neuen außerordent
lichen Steuern belastet worden waren. Diese Fonds, die den Namen „Kasse
b e h a l t "  und „Reservefonds" führten, waren natürlich ebenso wie die 
Staatsactiven gemei ns ame s Eigenthum; bei einer Auftheilung mußte jedem 
Lande je nach dem Procentsatze, in welchem es beigesteuert hatte, sein Antheil 
ausgekehrt werden.
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dies alles nicht seitdem offiziell festgestellt worden, unglaublich klingen möchte. 
Nicht blos, daß die dänische Regierung Holstein mit einem Antheil von 
21®7ioo Procent an allen den das Normalbudget übersteigenden Ausgaben 
belastete, zu denen zwar der „Rumpfreichsrath" seine Genehmigung gegeben, 
von denen aber nicht eine einzige die Bewilligung der holsteinischen Stände 
erhalten hatte, machte sie im Laufe des Jahres noch weitere „ a u ß e r o r 
dentl iche A u s g a b e n "  im Betrage von circa 3 Millionen Thalern, zu 
denen Holstein wieder mit 2167,ro Prozent in Anspruch genommen wurde. 
Und diese „außerordentlichen Ausgaben" — was betrafen sie? Rüstungen 
gegen den deutschen B u n d ,  weil derselbe zum Schutze der Rechte und 
Interessen Holstein's eintreten wollte. . Die Mittel Holsteins, eines deutschen 
Bundeslandes, wurden verwandt, um gegen den deutschen Bund — der in 
dem Verlangen, daß den holsteinischen Ständen das Budget zur Genehmi
gung vorgelegt werde, alle europäischen Mächte, selbst Schweden für sich hatte — 
kriegerische Demonstrationen zu machen. Fünf Millionen wurden auf diese 
Weise in dem einen Finanzjahre 1861/63 ohne irgendwelche Zustimmung der 
holsteinischen Stände aus Kasiabehalt und Reservefonds verausgabt. Alles 
in offenem Widerspruche zu dem Bundesbeschlusie vom 7. Februar und der 
Circulardepesche vom 2. August 1861.

Und die Bundesversammlung? Merkte sie nicht die Hinterlist, die der 
Unklarheit und berechneten Weitschweifigkeit der Erklärung vom 29. Ju li zu 
Grunde lag? Nein! Offenbar rechnete die dänische Regierung, als sie die Er
klärung aussertigte, darauf, daß die deutschen Minister mit den verwickelten 
dänischen Finanzverhältnisien nicht näher bekannt und leicht hinter's Licht zu 
führen sein würden. Und darin täuschte sie sich nicht. Weder in Berlin 
noch in Frankfurt war man im Laufe dieser langen Jahre dahin gelangt, 
dänische Depeschen, besonders solche, welche „Zusagen"  enthielten — mit 
dem nöthigen Mißtrauen lesen zu lernen. Selbst die Jtzehöer Scenen über 
§. 13, wo ein eigener Zufall das falsche Spiel der dänischen Regierung so 
aller Welt bloß gelegt hatte, waren für die deutschen Minister keine aus
reichende Lection gewesen. Freiherr v. Schleinitz und sein Unterstaatssecretär, 
Herr v. Grüner, — die übrigens Beide mehr als Eine Sünde in Sachen 
der Herzogthümer zu verantworten haben — nahmen die Erklärung bona 
ficke an, ohne sich auch nur zu fragen, weshalb wohl die dänische Regierung 
sich in derselben einer so eigenthümlichen schwerfälligen Ausdrucksweise be
diente, weshalb sie wohl die Erklärung in so ganz anderen Ausdrücken gab, 
als Herr v. Schleinitz verlangt hatte. Die vereinigten Ausschüsse, durch 
Oesterreichs und Preußens Vermittelung von der Erklärung vom 29 Ju li 
in Kenntniß gesetzt, fanden sich ebenfalls durch dieselbe beruhigt und berichte
ten unter'm 12. August, daß nunmehr kein Grund sei, „weitere Maßregeln 
in Verfolg des Bundesbeschlusses vom 7. Februar zu beantragen."

Erst der Nachfolger des Freiherrn v. Schleinitz, Gras Bernstorss, der
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die deutsch-dänische Sache ganz anders a ls  sein V orgänger im  Am te zu be
handeln verstand, gab, durch eine von Holstein versandte Denkschrift auf die 
von der dänischen R egierung neuerdings ausgeführte Unredlichkeit aufmerksam 
gemacht, in  seiner Circulardepesche vom 27. J u n i  1862  dem K openhagens 
Cabinete zu erkennen, welche Berachtuna er über diese fortw ährenden T ä u 
schungen empfinde. E s  dürfte kaum so leicht ein diplomatisches Actenstück 
aufzufinden sein , in  welchem einer Regierung so unum w unden angedeutet 
worden w äre, daß sie kein Recht habe, G lauben und Achtung zu beanspruchen.

Die grobbritannische Regierung hatte ihre V erm ittelung in der F rage 
wegen des B udgets fü r 1861 — 62, wie bereits bemerkt, zu dem Zwecke ein- 
treten lasten, um  auf diese Weise den Weg für „ in ternationale V erhand lun
gen" zwischen den beiden deutschen Großmächten und der dänischen Regierung 
zu ebnen. E s  sollte m it diesen V erhandlungen ein Versuch gemacht werden, 
ob nicht eine Verständigung B ehufs „einer definitiven Lösung" der Differenz 
zu ermöglichen sei. D ie deutschen M ächte, in  dem G lauben , daß durch die 
E rklärung vom 29 . J u l i  d as  Recht Holsteins bezüglich des B udgets wenig
stens für das laufende F inanzjah r thatsächlich gewahrt sei, tra ten  nunm ehr 
auf die vorgeschlagenen Verhandlungen ein.

Die dänische R egierung eröffnete dieselben mittelst Depesche vom 26 . Oc
tober 1861 *) S t a t t  jedoch Vorschläge zu „einer definitiven Lösung" zu 
machen, zog die dänische Regierung es vor, in diesem Schriftstücke eine P r o 
position in Betreff einer „provisorischen" S tellung  Holsteins vorzulegen, die 
von A nfang b is zu Ende einem Gesetzentwürfe entnommen w a r , den sie am  
6. M ärz den holsteinischen S tän d en  vorgelegt hatte , und der von diesen 
e in s t im m ig  a ls  so völlig ihren berechtigten Ansprüchen widersprechend, daß 
selbst jede Möglichkeit einer V erhandlung auf G rundlage derselben ausgeschlos
sen w äre, erklärt worden w ar. G raf Bernstorff lehnte un ter 'm  5. December 
unter Bezugnahme auf d as V otum  der S tän d e  ein Eingehen auf diese P ro p o 
sition ab, und verlangte eine offene Erk lärung, wie die dänische Negierung

*) Bevor die U nterhandlungen selbst noch begannen, ließ die dänische 
Regierung es sich angelegen sein, den deutschen Mächten den Wunsch auszu
drücken, daß die diplomatischen Schriftstücke vorerst nicht in  die Oeffentlichkeit 
gelangen möchten. M an  würde a lsd ann  leichter zu einer V erständigung ge
langen können. Wie es scheint, w ar es dem K openhagens Cabinette darum  
zu thun , die mißliebigen A ufklärungen fern zu halten, die bisher in der Presse 
über die wahre Bedeutung ihrer verschiedenen „Zugeständnisse" zu Tage ge
kommen w aren. Diese Aufklärungen w aren öfter störend genug gewesen. 
Nach dem glücklichen Erfolge m it der E rk lärung vom 22. J u l i  — die allerdings 
nicht alsbald in die Presse gelangt w ar —  mochte die dänische Regierung mit 
gutem  G runde sich dem G lauben hingeben, daß es überall gar nicht so schwer 
halten dürfte, sich m it den deutschen R egierungen zu „verständigen", wenn nu r 
— die störenden Einflüsse nicht wären.
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die Verfassungsverhältnisse in Übereinstimmung mit der Vereinbarung von 
1852 definitiv zu ordnen gedenke. Diese Forderung wurde namentlich durch 
eine Hinweisung auf das Verfahren der Regierung in Schleswig auf die 
„offenkundige systematische Bekämpfung der deutschen Nationalität und das 
noch factische Fortbestehen des Reichsraths für Schleswig" motivirt. Die Er
wiederung der dänischen Regierung vom 26. Dec. ließ sich auf diese Forde
rung nicht ein, indem es überall für jetzt nur auf ein „Provisorium" an
komme, und die Competenz des Bundes sich nicht auf Schleswig erstrecke, in 
Betreff dessen übrigens die Andeutung gemacht werde, daß die „unparteiische 
Gerechtigkeit und wohlwollende Milde" der dänischen Regierung einer „syste
matischen Verläumdung" begegne. Hinsichtlich des Fortbestehens des Reichs
raths für Schleswig wurde auf das Patent vom 6. November 1858 hinge
wiesen, das vom Bunde „m it Befriedigung" ausgenommen worden sei.

Inzwischen trat im Januar 1862 der „Rumpfreichsrath" zum zweiten 
Male zusammen. Die dänische Regierung ging nunmehr in ihren Versuchen 
mit „Eiderparlament" und „Eiderstaat" schon einen Schritt weiter. Diesmal 
wurde, unter der Voraussetzung allerdings, daß die entsprechenden Beiträge 
für Holstein „zu Wege gebracht werden würden", ein „dänisch-schlesivig'sches" 
Budget vorgelegt; zugleich wurden ohne Rücksicht auf die schwebenden Ver
handlungen mit den deutschen Mächten, die ja doch eben die künftige Ge- 
sammtverfassung betrafen, verschiedene Veränderungen in der October-Verfas- 
sung vorgeschlagen, deren Zweck sichtlich dahin ging, dieselbe dem „Eider
staate" einigermaßen anzupaffen. — Die deutschen Mächte ließen gleichzeitig 
mit der Erwiederung auf die Depesche vom 21. December 1841 einen vom 
14. Februar datirten Protest gegen die dem Reichsrathe gemachten Verfas
sungsvorschläge überreichen, welchem auch die Bundesversammlung, auf Grund 
eines Berichts der deutschen Großmächte über die damalige Sachlage, durch 
Beschluß vom 27. März ausdrücklich beitrat. Die Negierungen von Oester
reich und Preußen wurden ersucht, diesen Protest Namens des Bundes in 
Kopenhagen zu übergeben. Der dänische Bundestagsgesandte nahm von 
diesem Beschlüsse Veranlassung, unterm 15. März dem deutschen Bunde jede 
Berechtigung hinsichtlich Schleswigs zu bestreiten, wurde jedoch vom Präsidial
gesandten wie von der Bundesversammlung mit seiner Einsprache abgewiesen. 
Eine dänische Depesche vom 12. März lehnte in Beantwortung der öster
reichisch-preußischen Depesche vom Februar*) es bestimmt ab, das Herzogthum 
Schleswig in den Bereich der Verhandlungen hineinzuziehen, weil es sich

*) Einige Beachtung hatte man indessen dänischerseits dem Proteste vom 
14. Ju li denn doch zu Theil werden lassen. Die von der Regierung vorge
schlagenen Aenderungen der October-Verfassung wurden nämlich nicht weiter 
zur Verhandlung gebracht. Sie blieben „in den Ausschüssen begraben". Da
mals zeigte man vor Deutschland zum mindesten mehr Furcht als jetzt.
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bier um Schlichtung eines Streits mit dem deutschen Bunde handle, während 
das „dänische" Herzogthum Schleswig in keiner Weise der bundesrechtlichen 
Competenz unterworfen sei. — Diese Anschauung suchte die dänische Negie
rung auch in einer an die europäischen Mächte gerichteten Circulardepesche 
vom 8. Mai, in welcher sie gleichzeitig gegen den ihr unterm 15. April durch 
Oesterreich und Preußen übermittelten Bundesbeschluß vom 27. März, wie 
über die bisherige Resultatlosigkeit der „internationalen Verhandlungen" Klage 
führte, geltend zu machen. Ohne anderen Erfolg jedoch, als daß ihr in der 
preußischen Circulardepesche vom 27. Juni eine Replik zu Theil wurde, in 
welcher ihre Winkelzüge wie ihre unwahren Behauptungen in das gehörige 
Sicht gestellt wurden. I n  ihren Depeschen vom 22. August versuchten darauf 
Oesterreich und Preußen nochmals die dänische Regierung über ihre aus den 
Vereinbarungen von 1851 und 52 resultirenden Verpflichtungen zu belehren, 
wobei namentlich Preußen die Zustände in Schleswig charakterisirte, indem es 
auf die systematische Zerstörung nationaler und nachbarlicher Anhänglichkeit 
zwischen Schleswig und Holstein, die Vernachlässigung der Bestimmungen die 
Universität Kiel betreffend, die Ueberfüllung des Herzogthums Schleswig mit 
dänischen Verwaltungsbeamten und dänischer Geistlichkeit, das Gebühren in 
Kirche und Schule, und den ganzen Geist in der Verwaltung dieses Herzog
thums hinwies. Tie dänische Regierung zeigte sich jedoch in ihrer Antwort 
vom 6. November ebenso unempfindlich für die schärferen Worte des Grafen 
Bernstorff wie für die freundschaftlichen Mahnungen Oesterreichs. Allerdings 
bemühte sie sich, Oesterreich gegenüber nicht blos eine größere Höflichkeit an 
den Tag zu legen, sondern auch durch eine Verdächtigung Preußens sich die 
Geneigtheit des Wiener Hofes zu erwerben, ohne jedoch in der Sache selbst 
den österreichischen Rathschlägen, welche namentlich auf die Wiederherstellung 
der früheren Verbindung der Herzogthümer, die nunmehr „nach Ordnung 
der Erbfolge" u. s. w. ohne Bedenken von Dänemark zugelasien werden 
könne, zielten — , auch nur die geringste Hoffnung zu eröffnen. Ein gleich
zeitig mit diesen Depeschen in Berlin und Wien übergebenes Memorandum 
enthält eine Darstellung der dänischen Auffassung der Vereinbarung von 
1852 und ihres späteren Verfahrens. M it der obligaten Hartnäckigkeit be
hauptet die dänische Regierung in diesem Memorandum, „daß die gemein
schaftliche Verfassung in genauer U ebereiust immuug mit der den beiden 
Mächten 1851 und 52 kundgegebenen Absicht erlassen worden sei." Der 
Schluß dieses Schriftstückes bekundet jedoch eine Dreistigkeit, die selbst den, 
der die sonstigen Leistungen der dänischen Regierung in diesem Stücke einiger
maßen kennt, in Staunen setzen kann. Den Höfen von Wien und Berlin, 
deren Minister 1851 in verschiedenen Schriftstücken, namentlich in den Depeschen 
vom 13. und 18. April des genannten Jahrs, der dänischen Regierung die 
nachdrücklichsten Vorstellungen gegen ihre Maßnahmen in Schleswig, insbe
sondere gegen die in jener Zeit emanirten Sprachbestimmungen gemacht hat-
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ten , scheute sich nämlich die dänische Regierung nicht, nunm ehr m it eiserner 
S t i r n  ins Gesicht zu sagen: „D ie innern Verhältnisse des Herzogthums 
Schlesw ig, darunter die Sprachbestim m ungen einbegriffen, die in  den V er 
handlungen  von 1851— 5 2  durchaus nicht erw ähnt sind,*) können nicht 
Gegenstand der E rö rte ru ng  und V erhandlung des deutschen B undes s e in /  
S o  sehr hatte sich im Laufe dieser Zeit bei der dänischen Regierung die 
M einung festgesetzt, daß sie den deutschen Höfen A l l e s  bieten dürfe!

M it diesem Schriftstücke schlossen die „in ternationalen V erhandlungen". 
D ie deutschen Mächte w aren der fruchtlosen Vorstellungen und Explicationen 
endlich müde geworden.

Inzwischen hatte G ra f Ruffell, a ls  er sah, daß diese V erhandlungen nicht

*) Um den beispiellosen C yn ism us im Lügen zu kennzeichnen, den die 
dänische Regierung sich nachgerade angeeignet hat, w ird es genügen, hier e i n e  
S te lle  au s  den oben erw ähnten deutschen Depeschen von 1851 wiederzugeben. 
W ir wählen die Depesche des F ürsten  Schwarzenberg vom 13. A pril 1851. 
D e r  österreichische M inisterpräsident macht in  derselben der dänischen R egierung 
V orhaltungen, wie wenig die Thatsachen m it ihren Versprechungen —  schon d a 
m a ls  ! — in Uebereinstimmung ständen : „D ie dänische Regierung" —  heißt 
es dann wörtlich w eiter, —  „hat noch nicht daran  gedacht, w ährend des P ro 
v isorium s diejenige adm inistrative V erbindung Schlesw igs m it Holstein in 
irgend einem G rade wieder herzustellen, welche vor dem Kriege einen unbe
strittenen Theil des öffentlichen Rechtszustandes beider H erzo g tü m er ausmachte. 
S ie  ist vielmehr bem üht gewesen, in  dieser Beziehung die Bestim m ungen beS 
von dem G rafen  Sponneck vorgelegten E n tw u rfs  schon jetzt so weit möglich, 
an  die S te lle  der früheren  Verhältnisse zu setzen. Auch manche in  Schleswig 
ergriffene M aßregeln, welche auf die Zustände in  Holstein eine höchst ungünstige 
Rückwirkung ausüben, erscheinen u n s  weder m it dem Zustande vor dem Kriege, 
noch selbst m it den Absichten, die der E n tw u rf  des G rafen  Sponneck ankündigt, 
irgend in  E inklang gebracht werden zu können , w enn w ir auch in  den B e
schwerden über das gegenwärtige dortige Regierungssystem  vieles a ls  ü b er
trieben annehm en wollen. Je n e r  E n tw u rf verspricht dem Herzogthum S chles
wig eine seinen eigen tüm lichen  Verhältnissen angemessene abgesonderte Gesetz
gebung und V erw altung , namentlich auch in  Angelegenheiten des C u ltu s und 
des U nterrichts; beiden N ation alitäten  sichert er gleiches Recht und gleiche 
Achtung zu. S t a t t  dessen vernehm en w ir, daß deutschsprecheuden G e
m einden die dänische Sprache a ls  Kirchen- und Schulsprache sogar unter 
Strafandrohun gen  aufgezw ungen w erde, gleich a ls  könne der Consolidation 
der dänischen Monarchie durch die zwangsweise bewirkte V erdrängung der deu t
schen Sprache au s  einigen schleswig'schen Bezirken Vorschub geleistet werden. 
M an  berichtet u n s , daß die M aßnahm en der V erw altung Schlesw ig 's sämmtlich 
von demselben Geiste ausschließender Bevorzugung der dänischen N atio n a litä t 
eingegeben seien, und daß die Besorgniß vor gegenwärtiger und künftiger B e
drückung auch u n te r den treugesinnten  U nterthanen  des Königs in  beiden 
H erzo g tü m ern  eine tiefe E n tm u tig u n g  h e rv o rb r in g t/

3
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nur keine Aussicht auf eine Lösung erösfneten, sondern vielmehr dazu führten 
den Zwiespalt in seiner ganzen Breite und Tiefe bloß zu legen, unterm 
24. September seinerseits Ausgleichungsvorschläge formulirt, die er in folgende 
vier Punkte zusammen faßte:

1) Holstein und Laueuburg erhalten die von dem deutschen Bunde 
für sie geforderten Einrichtungen.

2) Schleswig erhält das Recht der Selbstverwaltung und wird in 
dem Reichsrathe nicht vertreten.

3) Ein Normalbudget wird vereinbart mit Dänemark, Holstein, 
Lauenburg und Schleswig.

4) Jede außerordentliche Ausgabe wird zur Bewilligung vorgelegt 
der dänischen Vertretung uud den besonderen Ständen von Hol
stein, Lauenburg und Schleswig.

Es ist dies, wie man sieht, der „Gesammtstaat", nur mit Selbstständig
keit der einzelnen Bestandtheile. Die Gleichberechtigung ist in den vier Punk
ten zwar auch eingehalten, aber nicht in dem, was Graf Russell neben den
selben noch vorschlägt. Es soll nämlich die Vertheilung der Beträge des 
Normalbudgets im Einzelnen von Jahr zu Jahr durch einen „Staatsrath" 
erfolgen, welcher zu zwei ®r i t the i l en  aus Dänen, und nur zu einem 
Drittheile aus Deutschen zu bestehen hätte. — Ehe Graf Russell seine Vor
schläge in Kopenhagen übergeben ließ, suchte er sich der Unterstützung der an
deren neutralen Mächte zu vergewissern. In  der That erklärten sich auch 
Rußland und Frankreich bereit, die Annahme der englischen Vorschläge der 
dänischen Regierung anzuempfehlen. Den 14. Oktober wurde die englische 
Depesche in Kopenhagen übergeben. Schon am nächsten Tage jedoch antwor
tete das dänische Gouvernement mit einer entschiedenen Ablehnung, so be
stimmt, wie die diplomatischen Formen dies nur irgend zuließen. Eine zweite 
eindringliche Mahnung des Grafen Russell vom 20. November, in welcher 
Namens Ihrer Majestät der Königin von Großbritannien mit Lebhaftigkeit 
geltend gemacht wurde, „daß ein Souverain übernommene Verpflichtungen 
erfüllen müsse", hatte keinen besseren Erfolg. Sie wurde in der dänischen 
Depesche vom 5. Januar d. I .  gleichfalls ablehnend beantwortet, so daß Graf 
Ruflell, die weitere Discussion als erfolglos ansehend, unterm 21. Januar 
dieselbe mit dem Bedauern abschloß, daß die dänische Regierung seine Vor
schläge so kurz von der Hand gewiesen, wobei er ihr zugleich vorhielt, daß 
alle früheren englischen Rathschläge in Betreff Schleswigs unbeachtet geblieben 
seien, und daß selbst Schweden, trotz seiner freundschaftlichen Gesinnung, aus 
seiner Mißbilligung der dänischen Verwaltung in Schleswig kein Geheimniß 
mache.

Während Dänemark in dieser Weise den Rathschlägen und Mahnungen 
der europäischen Mächte — auf deren Hülfe es gleichwohl seine ganze Hoff
nung stützt! — Trotz bot, beeilte man sich deutscherseits den Vermittlungs-
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Vorschlägen des G rafen Russell das größte Entgegenkommen zu beweisen. O b
wohl dieselben wie bemerkt keineswegs die 1851 vereinbarte Gleichberechtigung 
durchaus zu w ahren geeignet erschienen, sprach der preußische Hof doch alsbald  
in der Depesche vom 27 . Oktober 1 8 6 2 , w enn auch nicht ganz ohne V orbe
halt mit Bezug auf die proponirteZusamm ensetzung des „ S ta a ts r a th s " ,  seine 
Zustimmung zu den englischen Vergleichsvorschlägen au s . D ie Depesche des 
G rafen Rechberg vom 29 . Oktober gab N am ens des österreichischen Hofes eine 
nahezu unbedingte Zustim m ung zu erkennen.

3*



IV.

S e it dem J a n u a r  1859 hatte keine ordentliche D iät der holsteinischen 
S tü n d e  mehr stattgefunden. W ohl oder übel, die dänische R egierung mußte 
sich dazu bequemen die S tän d e  wieder zu einer ordentlichen V ersam m lung 
einzuberufen. Am  24. J a n u a r  d. I .  wurde dieselbe eröffnet. W ie wenig 
die dänische Regierung auch jetzt gemeint w ar, auf eine Ausgleichung m it den 
S tän d en  irgendwie Bedacht zu nehm en, hatte sie in  der unm ittelbar vorher
gegangenen Zeit deutlich bekundet. H err H all, der in  der außerordentlichen 
Session von 1861 durch sein V erhalten bei den Verhandlungen über den 
bekannten §. 13 sich den S tän d en  gegenüber in  so grober Weise bloßgestellt 
hatte , daß dieselben genöthigt w aren seine B ehauptungen dem Könige gegen
über a ls  U n w a h r h e i t e n  zu constatiren, hatte sich inm itten dieses ihn p e r
sönlich so nahe angehenden Conflikts zum H ohn für Holstein nicht bloß, son
dern gewissermaßen auch für ganz D eutschland, an  Stelle R aaslö ff 's  zum 
M inister für Holstein ernennen lassen. Seither w ar er in  dieser S te llu ng  
verblieben. A ls w äre es selbst an  dieser Thatsache noch nicht genug, hatte er 
in  seiner V erw altung  Gelegenheit genommen der öffentlichen M einung des 
Landes in  der frivolsten Weise zu begegnen. D ie jeder M otivirung entbehrende 
Entlassung des Bürgerm eisters von Kiel, E ta ts ra th  Kirchhofs, um statt seiner 
den Renegaten B a r g u m  — der kurz zuvor in  einem Criminalprocesse wegen 
B e t r u g s  u. s. w. trotz der gewandtesten Vertheidigung vom Obergeriehte 
a ls  strafbar befunden, vom Oberappellationsgericht zw ar n u r in die Kosten 
aber doch un ter den gravirendsten Bezeichnungen seines bewiesenen V erhaltens 
verurtheilt worden w a r —  zu p lac iren , w ar ein Schlag in 's  Angesicht für 
die öffentliche M einung des ganzen Landes. E in  weitergehender S chritt in 
derselben R ichtung, aber gleichzeitig ein Schritt von größter materieller B e
d eu tu ng , w ar die eigenmächtig und in gesetzwidriger Weise mittelst zweier 
P a ten te  vom 27 . N ov. und 1. Dez. 18 6 2  organisirte „holsteinische R egierung", 
durch welche d as M inisterium  für Holstein und Lauenburg zu einem bloßen 
dänischen Aufsichtsbüreau — zur H andhabung der politischen Polizei, Bese-
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tøung der Slemter und W ahrnehm ung der dänischen Interessen —  umgestaltet 
w urde.

Die königliche Botschaft vom 19. J a n u a r  1863, m it der die holsteinischen 
S tän d e  eröffnet, so wie die V orlagen, die denselben gemacht w urden, bewiesen, 
daß die dänische Regierung gemeint w a r ihre feindselige H altung  der Landes
vertretung wie dem deutschen B unde gegenüber m it größter Rücksichtslosigkeit 
fortzusetzen. D en die W ahrung  der Rechte und Interessen H olstein's bezwe
ckenden Bundesbeschlüssen vom 8. M ärz 1860  und 7. Febr. 1861 Folge zu 
geben, wurde ausdrücklich verw eigert; den ständischen Slntrügen von 1861 in 
Betreff der O rd nung  der Verfassungsverhältnisse des Landes wurde ein ein
faches „Nein" entgegengeworfen. Und so nach allen Richtungen h in , wo 
auch n u r entfernt ein politisches M om ent der Sache innewohnte. D en A n 
träg en  von 1 8 5 9 , die von Scheel erlassenen verfassungswidrigen Gesetze zum 
mindesten nachträglich den S tän d en  vorzulegen, wurde ein ebenso kurz ange
bundenes „N ein" zur A ntw ort. E iner Beachtung oder B ean tw ortung  gar 
nicht gewürdigt w urden die A nträge wegen Slushebung der M ünzedicte; wegen 
Wiederherstellung des durch die O rdonnanz vom 23. Dezember 1858 vernich
teten Rechts der freien Association und des gewerblichen und des wissen
schaftlichen Verkehrs zwischen den Bew ohnern der Herzogthümer Schlesw ig 
und H olstein; wegen der die unerledigte Grenzfrage präjudicirenden Befesti
gungsarbeiten in  R endsburg  und wegen S istirung  der dort begonnenen E r 
bauung eines Befestigungswerks in  der M itte  der S tad t. Eine allerdings 
außerordentlich bequem e, aber doch selbst in  der P ra x is  der dänischen Regie
ru n g  n e u e  M ethode!

Hinsichtlich des B u d g e t s  für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten in 
der Finanzperiode 1862  bis 64  — ein B udget über die besonderen E in n ah 
men und A usgaben des Herzogthums Holstein ist den S tän d en  noch n iem als 
vorgelegt w orden! —  w urden diesm al allerdings detaillirte V orlagen ge
macht. Aber „n u r für d iesm al" , ohne P rä jud iz  für die Zukunft! A ls C on
cession an  die U m stände, nicht a ls  ein Recht der S tän d e  wollte die dänische 
Regierung die betreffenden V orlagen angesehen wissen. Bei einer genaueren 
B etrachtung derselben mußte überdieß ihr verfänglicher Charakter sofort in 
die Augen springen. D er Antheil Holstein's an  den gemeinschaftlichen E in 
nahm en und A usgaben  w a r überall völlig „au sgeson dert"; die Aufhebung 
der Gemeinschaft —  fü r Holstein so lange völlig unannehm bar, a ls es d a
durch nicht b los einerseits das Recht auf eine Gemeinschaft m it S c h l e s w i g  
P re is  gäbe, sondern andererseits auch die rechtswidrige Annexion Schlesw igs 
an  D änem ark  sich gefallen ließe —  zur G rund lage genommen. A uf die 
V orlagen in dieser Gestalt eingehen, hieß indirect den „Rum pfreichsrath" a ls  die 
legale Landesvertretung eines politischen Gemeinwesens „D änem ark-Schlesw ig" 
anerkennen. U nd diese indirecte Anerkennung, die fü r weitergehende politische 
Zwecke so vortrefflich auszubeuten gewesen w äre, w ar augenscheinlich auch d as ,
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was mit den Budgetvorlagen erzielt werden sollte. I n  dem gleichzeitig vor
gelegten Zol lgesetze war dasselbe System eingehalten. Nur daß man hier 
das Land obenein mit der Gefahr einer Zo l lg renze  an der E ider, einer 
Zerreißung der Zoll- und Verkehrsgemeinschaft, die Jahrhunderte hindurch 
zwischen Schleswig und Holstein bestanden hatte, bedrohte! Vergeblich ver
langte die Ständeversammlung die Zusicherung, daß das bestehende Z o l l 
gebiet nicht ohne ihre Zustimmung verändert werden würde; die dänische 
Regierung wies dieses Verlangen ab mit dem dreisten Vorgeben, daß eine 
ähnliche Zusicherung auch dem „Numpsreichsrathe" nicht gemacht worden sei, 
eine Behauptung, die der Präsident der Ständeversammlung sofort mit der 
„Reichsrathszeitung" in der Hand, schwarz auf weiß, dem königl. Commiffär 
als eine handgrei f l iche U n w a h rh e i t  nachwies.

Die Stände beschlossen eine Adresse über „die v e rhängn ißvo l le  
Lage des Landes"  an den König zu richten. So vorsichtig, gemäßigt, 
zurückhaltend, namentlich mit Hinsicht auf die traurigen Zustände in Schles
w ig ,  diese Adresse auch war — eine Zurückhaltung, die im Lande keineswegs 
allgemeine Zustimmung gefunden hat — , der königl. Commissär verweigerte 
auf Grund der ihm vom Minister gewordenen Instruction die Adresse an 
Seine Majestät gelangen zu lasten. Auf Antrag des Baron B lo m e  be
schloß nunmehr die Ständeversammlung in der Sitzung vom 7. März e in 
st immig der Bundesversammlung über die Lage des Landes Mittheilung zu 
machen und zugleich „die Hoffnung auszusprechen, daß es der hohen 
Bu ndesv ers am ml ung  ge fa l len  möge, die geeigneten M a ß 
regeln zu ergrei fen,  um das Herzogthum Holstein in seinen 
Rechten und Interessen zu schützen und sicher zu stellen."

Dieser Beschluß, der mit seiner unmittelbaren und dringenden Anrufung 
deutschen Schutzes gegen die immer weitergreifende dänische Vergewaltigung 
einen nicht geringen Schritt über den ständischen Beschluß von 1846 hinaus
geht, kennzeichnet scharf und nachdrücklich, um wie viel seitdem die Lage sich 
verschlimmert hatte. Aber noch ungleich charakteristischer ist die Verschiedenheit 
in dem Verfahren der dänischen Regierung von 1846 und der von 1863. 
Christian V III. ließ es sich, wie man weiß, angelegen sein die Bundesver
sammlung durch seine Erklärung vom 7. September zu beruhigen; die heutige 
dänische Negierung hegt eine zu geringe Meinung von Deutschland, um sich 
noch irgend zu Rücksichten gegen dasselbe zu bequemen.

Wer dem Gange der Dinge mit Aufmerksamkeit gefolgt war,  konnte 
darüber allerdings längere Zeit schon kaum noch in Zweifel sein. Aber daß 
das dänische Gouvernement die Rücksichtslosigkeit selbst in den äußern Formen 
so weit treiben würde, ihre Mißachtung des deutschen Bundes diesem selbst 
und aller Welt so offen zu erkennen zu geben, wie dies alsbald geschehen 
sollte, hatten die deutschen Regierungen doch wohl kaum erwartet. Fast in 
demselben Augenblicke, wo der Bundesversammlung die Beschwerde der hol-
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steinischen S tä n d e  in  die H ände kam , gab  die dänische R eg ie ru n g  m it den  
O r d o n n a n z e n  v o m  30 . M ä r z  dem ganzen D eutschland einen F au stsch lag , 
der es auch der kaltblütigsten Auffassung von  n a tio n a le r  E h re  schwer machen 
sollte, sich über solche Beschimpfung hinw eg zu setzen.

D a ß  die dänische R egierung  in  diesen O rd o n n an zen  die V ere in b a ru n g  
v on  1 8 5 1  und 52 a u f 's  Neue und rücksichtsloser a ls  jem als  verletzte, ist noch 
d a s  Schlim m ste nicht; die M ißachtung, die d a r in  liegt, daß  sie n un m eh r selbst 
nicht A nstand  n ah m , diese „V ere inb arun g" v o r den A ugen  A ller zu zerreißen, 
ist ungleich größer. B ish e r  w a r  dieselbe w ohl thatsächlich verletzt, ih r v er
pflichtender C harakter aber w a r  noch nie geläugnet w orden . Jetzt w u rde  sie 
fü r  ü be rhau p t beseitigt erklärt. Und schwerlich w ird  es J e m a n d  a ls  eine 
V e rrin g e ru n g  der beleidigenden H e ra u sfo rd e ru n g , die h ierin  lie g t ,  ansehen 
w ollen, daß  der B u nd esv ersam m lu ng  sow ohl wie den H e rz o g tü m e rn  in  dem 
P a te n te  gesagt w u rde , sie hätten  sich d as  A lles selbst durch ihre unberechtigten  
Ansprüche zugezogen.

D em  H o h n , der in  diesen W orten  l ie g t ,  kommt ü berall n u r  die U n red 
lichkeit gleich, m it welcher die dänische R eg ierung  dieses P a te n t  a ls  zur V e r
wirklichung der „Selbstständigkeit u nd  A utonom ie H o lsteins" erlasien behauptet. 
D a v o n  ist in  dem P a te n te  überall keine S p u r .  S elbst w enn  m an  v on  den 
Consequenzen absehen w ill, die sich a u s  demselben hinsichtlich des V erhältn isses 
zu S c h l e s w i g  ergeben, ist Holstein selbst keine andere S te llu n g  e in g e räu m t, 
a ls  die einer „ t r i b u t p f l i c h t i g e n  P r o v i n z  d e s  R e i c h s " ,  einer A rt v on  
N a t i o n a l d o m a i n e  f ü r  d a s  D ä n e n v o l k .  Nach dem I n h a l te  des 
M ä rz p a te n ts  soll d a s  octroyirte N o r m a l b u d g e t  von  1 8 5 6  —  fü r  H olstein  
u n d  L au enb urg , v on  A n fan g  an  ohne gesetzliche U n terlage u nd  vollständig h in fä llig  
durch die A ufhebung  der O ctober-V erfassung —  fü r  d a s  H erzogthum  Holstein 
u n an ta stb a re  K raft u n d  G ültigkeit erhalten. A ber n u r  T r i b u t  z a h l e n  soll 
H o lste in , ü ber die V erw endung  seiner M itte l zu bestimmen u nd  Beschluß zu 
fassen,  ist —  S a c h e  d e s  d ä n i s c h e n  V o l k s .  Auch die A u sso nd eru ng  
eines holsteinischen C o n tin g en ts  hat nicht e tw a den Zweck, daß  holsteinisches
B lu t  fo rta n  n u r  holsteinischen u nd  deutschen In te ressen  gehören soll —
daß dänische M annschaft nicht etw a für holsteinische oder deutsche In te ressen  
in 's  F eld  geschickt w erd e , d afü r haben die D ä n e n  a lle rd in g s  wohlweislich ge
sorgt! —  sondern  n u r  den, daß die A u sg a b e n  fü r diese H eerab theilung  nicht
m ehr a u s  der „G esam m tstaatskasse", sondern  a u s  d e r  b e s o n d e r n  K a s s e
H o l s t e i n s  bestritten werden sollen. S o  lä ß t  es sich schlauer Weise erreichen, 
m it den E in n a h m e n , welche in  die „G esam m tstaatskasse" fließen sollten , die 
in  dem N o rm alb ud get ausgew orfenen A u sgaben  zu decken,  ohne v on  den 
holsteinischen S tä n d e n  eine B ew illig un g  —  die sie ja  doch auch verw eigern  
könnten! —  v erlang en  zu müssen. I m  U ebrigen  soll näm lich  d a s  holsteini
sche C o n tin g en t eine A btheilung des d ä n i s c h e n  H e e re s ,  u n te r  d ä n i s c h e n  
Osficieren, der B otm äßigkeit eines d ä n i s c h e n  K riegsm in is te rs  unterstellt u nd
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in dänische Garnisonsplätze gelegt bleiben. Die Einnahmen aus den hol
steinischen Domainen  und die unter diesem falschen Titel postirten ander
weitigen holsteinischen Jntraden — seit 1852 im Widerspruche mit der Be
kanntmachung vom 28. Januar für die Gesammtstaatskasse" eingezogen —, 
sollen nach wie vor als ein Tribut Holsteins an Dänemarck in der bisherigen 
Weise in Anspruch genommen werden. M it den Z o l l  ein nahmen soll das 
Gleiche der Fall sein; aber nur die Einnahmen sollen als „gemein
schaftliche" gelten; das Zollwesen selbst kann jeden Augenblick zu einer 
„besonderen Angelegenheit gemacht werden; um Holstein auf diese Weise 
immer mit der Drohung einer Zollgrenze an der Eider zur völligen Unter
würfigkeit unter den „Reichsrath" zwingen zu können. Das ist in kurzen 
Zügen der Inhalt der Märzordonnanzen.

Nur eine Bemerkung noch. Während die dänische Regierung 1859, so 
lange es galt, das Fortbestehen des „Reichsraths" für Schleswig nicht zu sehr 
hervortreten zu lassen, sich die Miene gab, als werde das „Provisorium nur 
ganz kurze Zeit dauern, um alsbald einer „Neuordnung der Verfassungsver- 
hältnisie" Platz zu machen, sehen wir sie in den internationalen Verhand
lungen von 1861 und 62 ein „Provisorium", als das zur Zeit allein Er
reichbare bezeichnen, und „die schließliche Ausgleichung" der Sache „einer 
ruhigeren Zeit" und einer „künftigen Vereinbarung mit den Ständen" Vor

behalten. M it den Märzordonnanzen verschwindet auf einmal das „Provi
sorium". Es hatte vier Jahre lang dazu gedient, die deutschen Regierungen 
über die Bedeutung der Thatsache, die in dem Fortbestehen des „Reichsraths" 
für Schleswig lag, zu täuschen. So lange noch irgend Aussicht blieb, dieselben 
zu einem Abkommen zu bewegen, bei welchem der Reichsrath seinerseits als 
„provisorisch" fortbestehend anerkannt worden wäre, ließ man sich nichts von 
dem, was als wirkliches Ziel der dänischen Regierung vorschwebte, merken. 
Nur den Dänen verrieth man bei Gelegenheit einmal das Geheimniß mit 
den Worten: „Die Macht eines factischen Zustandes ist so groß, daß wenn 
seine Entwickelung nicht gestört wird, derselbe sich nachgerade nicht mehr aus 
dem Gleise bringen, oder verändern läßt." Nachdem indessen die Aussicht, 
daß die deutschen Mächte oder die holsteinischen Stände sich mit dem „Provi
sorium" in die Schlinge locken lassen würden, geschwunden war, konnte die 
Maske bei Seite geworfen werden. Die Komödie ist zu Ende. Das Provi
sorium hat seine Dienste gethan, jetzt braucht von einem solchen nicht weiter 
die Rede zu sein.

Für Holstein gleichsam als „Ordre du ro i“  erlassen, hatte indessen das 
Märzpatent natürlich auch eine Seite, welche das neue dänische Staatsgebilde,

„Dänemark-Schleswig" interessirte. Deshalb wurde der „Rumpfreichs
rath" aufs Schleunigste einberufen, um demselben gegenüber seine gesetzgebende 
Gewalt zu üben.
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H a n n o v e r u nd  O ld en bu rg  forderten nunm ehr die B und esv ersam m lu ng  
zum Einschreiten auf, um  die Rechte, die A u to ritä t und  die W ü rde  des deu t
schen B u n d e s  den M aß n ah m en  der dänischen R egierung  gegenüber zu w ahren . 
D ie Differenz in  den A n trä g e n  der beiden N egierungen lag  d a r in , daß  w ä h 
rend H a n n o v e r die b isherige G rund lage des E x e c u t i o n s v e r f a h r e n s  
festhaltend, consequent die V ere inb arun g  von  1 85 1  und  52 a ls  Zweck h in 
stellen m ußte, O ldenburg  dagegen der ganzen A ngelegenheit eine n e u e  W e n  - 
d u n g  gegeben wissen w ollte. D ie B u nd esv ersam m lu ng , besagte der olden- 
burgische A n tra g , möge erklären, daß  nach dem  vorliegenden förmlichen 
B ruch der V ere in b a ru n g en  v on  1851  und 1 8 5 2  jede Verbindlichkeit derselben 
fü r  den deutschen B u n d  rechtlich aufhört, daß dem gem äß alle Zugeständnisse 
welche d a r in  v on  ihm  gemacht w orden sind, a ls  zurückgenommen gelten, u nd  
folglich v on  N euem  die im  A rt. III des B erlin e r F ried e n s  gew ahrten  Rechte 
des deutschen B u n d es  in  K raft treten.

O b die Rücksicht auf die europäische D ip lo m atie , die unverkennbar dem 
hannoverschen A n tra g e  die F o rm  gegeben hatte, au f solches Gewicht Anspruch 
machen durfte , m ag  hier u n e rö rte rt bleiben. I n  Einem  aber scheint der 
oldenburgische A n tra g  von  denen nam entlich m ißverstanden w orden zu sein, 
die in  demselben eine bequeme Gelegenheit wie b isher nichts zur W a h ru n g  der 
n a tio n a le n  E hre  zu th u n , u nd  m it Wechseln auf die Zukunft sich abzuftnden, 
erblickt haben. Auch der oldenburgische A n tra g  fo rd e rt, daß  der deutsche 
B u n d  ohne S ä u m e n  thatsächlich vorgehe. N u r a lle rd in g s  nicht in  der F o rm  
der E xecutionsprocedu r. D en n  der oldenburgische A n tra g  beruft sich a u s 
drücklich d a ra u f ,  daß  n u r  u n te r der B e d in g u n g  einer unverbrüchlichen E r 
fü llu n g  der v on  der dänischen R egierung übernom m enen V erpflichtungen d a s  
H erzogthum  Holstein 1 8 5 2  v on  den B u nd estru pp en  geräum t und  die volle 
A u sü b u n g  der landesherrlichen G ew alt an  den K önig v on  D än em ark  zurück
gestellt w orden ist. S t a t t  der Execution würde also die O ccupa tion  einzu
tre ten  haben, um  vorerst den S ta n d  der D in ge  von  1851  wieder herzustellen. 
V o n  der oldenburgischen R eg ierun g , die stets in  vorderster Reihe gestanden, 
w enn  es „dieser die Ehre des deutschen B u n d es  und des gem einsam en 
V a te rla n d e s  in  In n e rs te n  berührenden F ra g e "  g a l t ,  die Rechte u n d  I n 
teressen der H e rz o g tü m e r  zu w ahren , w ürde m a n  auch am  allerw enigsten 
berechtigt sein anzunehm en, daß  sie dem dänischen G ouvernem ent die M ö g 
lichkeit habe gew ähren  w ollen, thalsächlich noch w eiter in  den H erzogthüm ern  unbe- 

h in d e rt zu schalten und  zu w alten . W er in  dieser B eziehung  noch irgend 
Zw eifel hegen könnte, der w ürde auf d as  S e p a ra tv o tu m  der oldenburgiscken 
R egierung  vom  9 . J u l i  zu verweisen sein, in  welchem dieselbe ausdrücklich ihre 
vollste Z ustim m ung  dazu  ausgesprochen hat, daß, der deutsche B u n d  zur W a h 
ru n g  seiner Rechte und  seiner A u to ritä t jetzt h a n d e l n  müsse."

D ie  A usschußan träge vom  18. J u n i  w aren  n u r  zum Theile a u f den 
hannoverschen A n tra g  begründet. Abgesehen von verschiedenen wesentlichen



42

Abschwächungen desselben haben die Ausschüsse sich bemüßigt gefunden, der 
Bundesversammlung zu empfehlen, daß dieselbe in ihrem Beschlüsse wegen 
Einführung einer- Gesammtverfasiung der dänischen Regierung die Wahl lossen 
möge, ob sie hierbei, statt einer vollständigen Durchführung der Vereinbarung 
von 1851 und 52, die Vermittelungsvorschläge der großbritannischen Regie
rung vom 24. Sept. v. I .  zur Grundlage" nehmen wolle.

Gegen diese Concession hat Oldenburg in sehr nachdrücklicher Weise, als 
gegen eine völlig unmotivirte und nur zur Verschlimmerung der Sachlage 
geeignete, Einsprache erhoben. Baden stimmte für den oldenburgischen Antrag 
und gegen die Ausschußanträge, die großherzoglich- und herzoglich-sächsischen 
Häuser stimmten ebenfalls in erster Linie dem oldenburgischen Antrage bei, 
erklärten sich jedoch gleichzeitig bereit, wenn die Ausschußanträge die Mehrheit 
erlangen sollten, auch ihnen beizutreten. Auch Baden hat übrigens in der 
Motivirung seiner Abstimmung ausdrücklich ausgesprochen, es pflichte „voll
kommen" dem bei, „daß der deutsche Bund zur Wahrung seiner Rechte und 
seiner Autorität jetzt handeln  müsse." Die übrigen Negierungen — mit 
Ausnahme natürlich der Niederlande für Luxemburg und Limburg — haben 
für die Ausschußanträge gestimmt, die demnächst am 9. Ju li zum Beschlüsse 
erhoben worden sind.

Die Frist von 6 Wochen, welche der dänischen Regierung in diesem 
Beschlüsse gestellt wurde, ist vorüber gegangen, ohne daß die von der Bundes
versammlung verlangten Maßnahmen erfolgt wären. Allerdings ließ die 
dänische Regierung in der Sitzung vom 27. August der Bundesversammlung 
eine Erklärung übergeben: jedoch nur, um in derselben die geforderte Auf
hebung der Bekanntmachung vom 30. März abzulehnen. Die Entstellung und 
Verdrehung des Thatbestandes wird in dieser Erklärung so weit getrieben, 
daß die Wahrheit dabei völlig auf den Kopf gestellt wird. Bereits an einer 
früheren Stelle ist die in diesem Schriftstücke gegebene Versicherung, daß das 
Herzogthum Holstein durch das Verfasiungsgesetz vom 11. Juni 1864 die 
const i tu t ione l le  Gewähr  seiner Selbstständigkei t  in al len sei 
nen besonderen Angelegenhei ten im weitesten S inne des W o r 
tes e r h a l t e n , "  gebührend in's Licht gestellt worden. Ganz denselben Cha
racter trägt die sich hieran anschließende Behauptung, „daß die beanspruchte 
Gleichberechtigung und Selbstständigkei t  der Bundeslande gewiß 
nicht vo l ls tändiger anerkannt  und sichergestel lt werden können 
als auf dem von der dänischen Regierung nun betretenen Wege." Es blieb 
daher der Bundesversammlung ein anderer Weg nicht übrig, als, wie dies 
seitdem in dem Beschlüsse vom 1. October geschehen, die Ausführung des un
ter dem 12. Augnst 1958 eingeleiteten bundesrechtlichen Verfahrens für ge
boten zu erklären.

Ein kurzer Blick auf das, was in der jüngsten Zeit in Holstein und 
Schleswig geschehen und namentlich auf die Vorlagen, die dem nunmehr
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wieder versammelten „Reichsrathe" gemacht sind, wird genügen, die Ziele der 
dänischen Regierung, sowie die Mittel und Wege, deren sie sich zu bedienen 
gedenkt, klar vor die Augen treten zu lassen. Wie im Allgemeinen Worte 
und Thaten der dänischen Regierung gewöhnlich im Widerspruche mit einan
der stehen, so hatte dieselbe auch in den an die europäischen Mächte gerichteten 
Depeschen wiederholt mit starker Betonung von ihrer Absicht gesprochen, dem 
Herzogthum H olste in jede mit seiner Stellung als Bundesland irgend ver
einbare Freiheit zu gewähren. Bei alledem war jedoch nicht der geringste 
Schritt zur Beseitigung der systematischen Rechtlosigkeit geschehen, 
unter welcher alles öffentliche Leben in den Herzogthümern in ebenso durch
dachter wie gewissenloser Weise erdrückt worden war. Selbst die Unabsetzbar- 
keit der Richter, von den Ständen wiederholt begehrt, und sicher das Mindeste, 
was von einer nicht gänzlich alles Rechtsgefühls entrathenden Regierung ver
langt werden konnte, war nicht erreicht worden. Auch in der jüngsten Diät 
machte die Regierung keine einzige Vorlage, welche in dem trostlosen politi
schen Zustande des Landes Wandel schaffen konnte. Die Stände wandten 
sich deshalb einstimmig mit der dringenden Bitte an den König, doch wenig
stens dem Lande Preßfreiheit, Vereins- und Versammlungsrecht gewähren zu 
wollen. Um dem Vorwande zu begegnen, daß die betreffenden Vorlagen in 
der diesmaligen Diät nicht mehr gemacht werden könnten und deshalb bis 
zur nächsten Versammlung hinausgeschoben bleiben müßten, erklärten die 
Stände gleichzeitig, daß die Regierung zu schleuniger Beseitigung der gedach
ten Uebelstände mittelst provisorischer Verordnungen Vorgehen könne und möge. 
Die dänische Regierung hat indessen sich nicht bemüßigt gefunden, von diesen An
trägen irgend Notiz zu nehmen, obwohl in der Bekanntmachung vom 
30. März der bekannten dänischen Taktik gemäß wiederum von „größerer 
bürgerlicher und religiöser Freiheit" die Rede ist, welche dem Lande in Be
rücksichtigung der laut gewordenen Wünsche gewährt werden soll. Auch in 
dieser Beziehung sollte indessen eine That den Werth dänischer Zusicherungen 
in ein recht Helles Licht stellen. Fast zehn Jahre lang hatte sich das Land 
in die traurige Rolle gefügt, außer der Ständezeit und außerhalb des Stände
saales auf alles politische Leben Verzicht thun zu müssen*): mit dem Erlasse der 
Ordonnanzen vom 30. März wgr jedoch ein so schwerer Schlag geführt wor
den, daß selbst größeren Kreisen die Nothwendigkeit einer sofortigen Abwehr 
zum Bewußtsein kam. Man fühlte allgemein, daß das Land diesem Akte der 
Gewalt gegenüber in die Schranken treten müsse, und daß hier Gefahr im 
Verzüge sei. I n  den meisten Städten wurden Versammlungen gehalten, um

*J Die Geduld, mit welcher man sich in den verschiedenen Sphären in „das 
Unvermeidliche" ergab, macht allein es erklärlich, daß ungeachtet des so großen 
politischen Druckes nicht größere Conflicte eintraten. Diese Geduld war gerade 
nicht immer eine Tugend.
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in  Resolutionen die Ueberzeugungen des Landes auszusprechen. Die Regierung 
sah, daß eine zehnjährige Unterdrückung das politische Rechtsgefühl des Landes 
nicht gebrochen hatte. Es zu vernichten war unmöglich gewesen, so sollte denn 
wenigstens jede Aeußerung desselben erstickt werden. Die Dinte, mit der der 
König das Versprechen unterzeichnet hatte, war kaum trocken geworden, als 
eine Proclamation der Regierung jede po l i t i s che  V e r s a m m l u n g ,  De
monstration u. s. w. für verboten erklärte und die Behörden anwies, mit 
Strenge einzuschreiten. Gleichzeitig wurden rasch größere dänische Truppen- 
mafsen ins Land geworfen. Als bekannt wurde, daß ein holsteinischer Beam
ter gewagt hatte an einer politischen Versammlung sich zu betheiligen, wurde 
sofort seine Absetzung verfügt. Natürlich ohne ihm eine Pension zu gewähren.

Im  Herzogthum Sc h l esw ig  hatten die dänischen Gewalthaber die 
Zügel stets noch straffer als in Holstein angezogen, so daß dort lange schon 
kein Zeichen politischen Lebens, keine Regung nationalen Selbstgefühls seitens 
der deutschen Bevölkerung an die Oeffentlichkeit treten konnte. Den 
dänischen Agitatoren blieb es unbenommen, nicht bloß die provo- 
cirendesten politischen Demonstrationen zur Kränkung der Deutschen im 
Lande ins Werk zu setzen*), dieselben in der Presse täglich mit den 
gröbsten Insulten zu überhäufen, sondern allenfalls auch die Regie
rung als „nicht energisch genug", „zu schwach", „wackelnd", und wie 
die beliebten Redensarten der dänischen Heißsporne sonst noch lauten, 
selbst mit Heftigkeit anzugreifen. Unter dem speciellen Schutze der Kopenhagener 
leitenden Organe stehend, konnten sie selbst der Regierung dreist entgegen 
treten. Die deutsche Bevölkerung, welche alle W illkür der Regierung über sich 
ergehen zu lassen, gezwungen ist, muß auch noch täglich mit eigenen Augen 
sehen, daß für die verschiedenen Parteien, verschiedenes Maß und Gewicht be
steht, daß dieselben Gesetze in verschiedener Weise gehandhabt werden. Der 
Druck, unter welchem sie lebt, erhält einen noch schärferen Stachel dadurch, 
daß in diesem Lande die Unfreiheit zugleich mit einer beispiellosen Ungleichheit 
gepaart ist, daß hier der rechtlose Unterthan einer absoluten, man kann bei
nahe sagen, despotischen Gewalt mit dem dreisten Demagogen unter Einem 
Dache leben muß. Nur eine Genugthuung war der deutschen Bevölkerung 
in dieser ganzen Zeit geblieben. I n  der Ständeversammlung besaß sie we
nigstens ein Organ, durch welches sie von Zeit zu Zeit bekunden konnte, daß 
Schleswig trotz aller Maßnahmen der Regierung weder ein „dän i sches "  
Land geworden sei, noch werden wolle.

Seit dem Januar 1860 hatte die Regierung indessen diese Ständever
sammlung nicht mehr einberufen, augenscheinlich, um dem Lande keine Ge-

* )  Man braucht sich nur der vielfachen Festlichkeiten zur Feier der Jahres
tage von Friedericia und Jdstedt, sowie der „Löwenfeier" in Flensburg zu 
erinnern.
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legenheit zu geben, seine Klagen über den Bruch der bezüglich der Gleichberech
tigung der Nationalitäten und der Selbstständigkeit des Herzogthums ge
machten Zusicherungen laut werden zu lassen. Endlich konnte selbst mit der 
kühnsten Deutung der Verfassungsverordnung die Einberufung der Stünde 
nicht länger hinausgeschoben werden. Aber schon in der ersten Stunde nach 
der Eröffnung der Versammlung hatte das gesetzwidrige Auftreten des königl. 
Commissärs es dahin gebracht, daß 24 Abgeordnete, die ganze deutsche Ma
jorität, sich genöthigt fanden, die Versammlung zu verlassen und durch Nieder
legung der Mandate sich den Zumuthungen, die ihnen gemacht wurden, zu 
entziehen.*)' Auch die Stellvertreter sahen keinen anderen Ausweg, als dem 
Beispiele der Abgeordneten zu folgen. Verfassungsmäßig hätte nunmehr 
seitens der Regierung unvemeitt zur Anordnung neuer Wahlen geschritten 
werden müssen. Davon ist indessen in den verflossenen dritthalb Monaten 
nicht das Geringste geschehen, und inzwischen erläßt die dänische Regierung 
ein „provisorisches" Gesetz nach dem ändern, um die bürgerlichen Rechtszu
stände des Landes immer mehr den dänischen zu assimiliren. Selbst diejenige 
Schutzwehr, die das Land bisher in dem Bestehen der Ständeversammlung 
dagegen besaß, daß wenigstens die Gesetzgebung in den besonderen Angelegen
heiten nicht der völligen Willkür der dänischen Regierung unterstellt war, ist 
nunmehr niedergebrochen. Wie es scheint, soll überhaupt eine schleswig'sche 
Ständeversammlung nicht länger fortbestehen; jedenfalls geht man bereits so 
zu Werke, als ob es eine Ständeversammlung nicht gäbe. Auch nimmt die 
dänische Presse durchaus keinen Anstand, das Aufhören einer eigenen schles- 
wig'schen Landesvertretung bereits als eine vollendete Thatsache zu behandeln.

Und in der That läßt das Vorgehen der Regierung darauf schließen, 
daß nur noch eine kurze Weile — bis Deutschland entweder sich in die 
jüngsten Maßnahmen gefügt hat, — oder der Conflict auf andere Weise zum 
Austrage gebracht ist — dem Herzogthum Schleswig auch nur dem Namen 
nach noch eine gesonderte Existenz verstattet werden soll. Nachdem die ihm 
zugesicherte Selbstständigkeit thatsächlich in einem Stücke nach dem ändern an
getastet worden ist, soll nunmehr die Axt an die Wurzel gelegt werden. Das 
ist die B edeu tung  des Entwurfs zu einer „Verfassung für die gemeinsamen 
Angelegenheiten des Königreichs und Schleswigs", der dem gegenwärtigen ver
sammelten „Reichsrathe" so eben von der Regierung vorgelegt worden ist.

*) Eine eingehende Darstellung des ganzen Conflicts zwischen der deutschen 
Majorität und dem königlichen Commissär findet sich in der eben erschienenen 
lesenswerthen Schrift: „Die Vorgänge in der jüngsten Diät der schleswig'schen 
Ständeversammlung. Nebst einem Rechtsgutachten des Spruchcollegs der Uni
versität Kiel. Hamburg, Otto Meißner." Die Schrift darf jedem, der sich über 
die schleswig'schen Verhältnisse genauer zu unterrichten wünscht, empfohlen 
«erden.
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Wie im Vorhergehenden bereits ermähnt ist, wurden schon in der vor
letzten Session des „Rumpfreichsraths" von der Regierung mehrfache Aende- 
rungen der Oktober - Verfassung vorgeschlagen, um dieselbe dem „Eiderstaate" 
einigermaßen anzupasien. Doch herrschte unverkennbar in den damaligen 
Vorschlägen noch eine gemisie Schüchternheit und Befangenheit vor. Zunächst 
beschränkte man sich nämlich in den damals vorgeschlagenen Aenderungen auf 
8 Paragraphen, weil, wie es in den „Motiven" hieß: „Der für eine voll
ständige Revision des Verfasiungsgesetzes und des sich daran schließenden 
provisorischen Wahlgesetzes günstige Augenblick noch nicht gekommen ist." Die 
Zusammensetzung des „Reichsraths", seine Stellung zu den einzelnen Bestand- 
theilen der Monarchie sollte unverändert bleiben; und die Verfassung vom 
2. Oktober 1855 mit ihrem Titel „Verfassungsgesetz für die gemeinsamen 
Angelegenheiten der Monarchie" überhaupt in ihrer Grundlage erhalten werden. 
Das Fortbestehen des „Reichsraths" für Schleswig sollte ja überall damals 
nur als ein „provisorischer" Zustand gelten. Und dennoch wollte es Herrn 
Orla Lehmann, der bei seinem Eintritte in das Cabinet die Verfafsungsände- 
rungen zur Bedingung gemacht hatte, nach dem Proteste der deutschen Mächte 
vom 14. Februar 1862 nicht gelingen, die eingebrachten Vorschläge aufrecht 
zu erhalten. Seine Kollegen selbst zogen sich zurück und Herr Hall war es 
sehr zufrieden, daß seine Vorlage in den Ausschüssen liegen blieb und in der 
Versammlung nicht weiter zur Eröterung gebracht wurde. Der Protest der 
deutschen Mächte, dem vermuthlich sehr eindringlichen Mahnungen des Aus
landes, ja nicht zu weit zu gehen, gefolgt sind, war damals zum wenigsten 
doch nicht wirkungslos verhallt.

I n  diesem Augenblicke läßt Alles eine andere Physiognomie erkennen. An 
die Stelle der damaligen Schüchternheit und Befangenheit ist ein dreistes 
Selbstvertrauen getreten, begründet zum größten Theile in einer geringen 
Meinung von dem Gewicht der etwa noch vorhandenen Hindernisse. Nicht 
das Bewußtsein eigener Stärke ist gewachsen, nein, nur die Furcht vor dem 
Gegner hat sich inzwischen sehr gemindert. Der im vorigen Jahr für eine 
vollständige Revision des Verfassungsgesetzes vermißte „günstige Augenblick" 
scheint nunmehr gekommen. Und wie man in Thaten nicht minder als in 
Worten bekundet, ist es die Absicht ihn auf's Vollständigste auszunutzen, um 
dem bisherigen factischen Fortbestehen des „Reichsraths" für Schleswig eine 
unantastbare Grundlage zu geben, und für die Zukunft einen neuen Rechts- 
zustand zu schaffen. Es ist nicht nöthig, sich in die Einzelheiten des neuen Ver
fassungsgesetzes zu vertiefen. Tendenz und Tragweite desselben sind in der 
königlichen Botschaft, mit welcher der Rumpfreichsrath diesmal eröffnet worden 
ist, schon zur Genüge angedeutet. Dem „Reichsrathe", heißt es in derselben, 
soll eine solche Stärke gegeben werden, „daß er nicht nur die großen Anfor
derungen zu erfüllen vermag, welche die nächste Zukunft möglicherweise an 
denselben stellen wird, sondern, daß er auch im Laufe der Zeit zum T r ä g e r
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der ganzen const i tut ionel len Entwicklung werden kann." Den bis» 
herigen Sonderlandtagen soll sonnach keine politische Bedeutung weiter belasten, 
Schleswig von der constitutioneilen Entwickelung des „Reichs" ganz absost- 
bir t  werden. Selbst mit dem bloßen Fortbestehen der Sonderlandtage soll es 
ein Ende nehmen. Schon die Namen „Folkething" und „Landsthing", welche 
die beiden Kammern des künftigen „Reichsraths" führen sollen, — es sind 
dieselben Bezeichnungen, welche die beiden Abtheilungen des bisherigen dänischen 
Reichstags führen — , deuten sunverholen an, daß der Sonderlandtag des 
Königreichs künftighin in den „Reichsrath" übergehen solle. Das Aufhören 
der schleswig'schen Ständeversammlung gilt ohnehin bereits jsür eine Thatsache. 
Schleswig soll in das „Reich", (Danemarks Rige) „aufgehen". Die Resultate 
der bisherigen Thätigkeit der dänischen Regierung ,ollen nunmehr in einer 
positiven Schöpfung zu Tage treten. Die zugesicherte Selbstständigkeit und 
Gleichberechtigung der verschiedenen Bestandtheile der Monarchie erscheinen be
reits so gründlich zerstört, daß jetzt ein neuer Schwerpunkt gewonnen ist. Die 
„Incorporation" braucht durchaus nicht ausgesprochen zu werden; die Ver 
schlingung Schleswigs wird dann thatsächlich durchgeführt. Nachdem in 
dem Fortbestehen des Reichsraths für Schleswig der „Annexion" deutscherseits 
genügende Zeit gelasten worden war, macht die dänische Regierung nunmehr 
den entscheidenden Schritt „die schleswig'sche Frage" ganz und für immer 
zu beseitigen. Binnen Kurzem, so hofft „Dagbladet", wird die Verschmel
zung Schleswigs mit  Dänemark vollendet sein, diese Verschmelzung, 
die alle Vorthe i le der I n co rpo ra t i on  bietet, ohne ihre Ge
fahren. Das neue System hat in der That seine großen Vortheile.

Das Aussprechen der „ I n c o r p o ra t i o n "  würde zunächst Dänemark 
selbst zu den neutralen Mächten in eine peinliche Stellung gebracht haben. 
Noch schlimmer stellte sich indessen die Sache noch von anderer Seite. Die 
Vollziehung der Incorporation würde nämlich die Widerstandskraft der deut
schen Bevölkerung in Schleswig gegen die im Werke befindliche Danisirung 
gesteigert haben. Denn mit der Promulgation des demokratischen „Grund
gesetzes" vom 5. Juni 1849 wäre nothwendig die Einführung der Preßfrei
heit, des Vereins- und Versammlungsrechts, die Beseitigung der Willkür der 
Beamten u. s. w. verknüpft gewesen. In  diesen Garantien der individuellen 
Freiheit hätte der Kamps der schleswig'schen Bevölkerung für ihre deutsche 
Nationalität eine feste, breite Unterlage gewonnen; die Bestrebungen, das 
Land zu danisiren, wären alsdann nahezu hoffnungslos geworden. Erst das 
jetzige System der politischen Vernichtung Schleswigs ohne gleichzeitige 
Einsiühru.ng des „Grund lovs "  und der Fre ihe i t  sichert der Dani
sirung den freiesten Spielraum. Es nimmt aus dem bisherigen Beginne 
die Rechtlosigkeit der deutschen „Unterthanen" in den neuen Zustand mit 
hinüber; es ermöglicht die Aufrechthaltung einer unbegrenzten administrativen
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G ew alt und verwerthet ihre Macht für den unaufhaltsam  fortschreitenden 
D anisirungsproceß.

V on der S te llu n g , die H o l s t e i n  in dem neuen System  angewiesen 
w ird , ist bereits bei Gelegenheit der O rdonnanzen vom 30 . M ärz zum Theil 
die Rede gewesen. D enn in der T hat steht der neue V erfafsungsentw urf für 
D änem ark - Schleswig m it jenen Ordonnanzen im innigsten Zusammenhänge. 
E r ist n u r eine Fortsetzung derselben. D ie A ufrechthaltung des rechtswidrig 
octroyirten N orm albudgets bedeutet d ie  A u s b e u t u n g  H o l s t e i n s  in  
Arm ee, M arine  u. s. w. f ü r  d ä n i s c h e  I n t e r e s s e n .  Auch in  dieser B e
ziehung haben sich — Dank der deutschen Politik  —  die Ansprüche D äne
m arks gegen 1848  um ein nicht G eringes gesteigert. Holstein soll künftig 
nicht, wie dam als noch von den enragirtesten Eiderpolitikern a ls  recht und 
billig anerkannt w urde, sich selbst gehören und ein lebendiges Glied des deut
schen S taatsk ö rp ers bilden, sondern ein bloßes „Zubehör," ein Appendix des 
dänischen „Reichs", eine dem dänischen Volke tributpflichtige P rov inz  werden. 
Die angebliche „Selbstständigkeit und Autonomie" ist leere Phrase, wenn m an 
etw as anderes dahinter sucht a ls  die bloße Abgeschlossenheit einer Kolonie. 
Und das einer sehr schlecht gestellten Kolonie. Von einer p o l i t i s c h e n  
Selbstständigkeit, einer n a t i o n a l e n  Autonomie w ird nicht die Rede sein können. 
Die W irkung einer sdlchen würde über die Eider h inaus sich fühlbar machen. 
S ie  würde den D anisirungsproceß in Schlesw ig stören. Und wie sollte 
Holstein a ls  lebendiger Theil der deutschen N ation sich in die Rolle eines 
dänischen Schildknappen fügen? D arum  versäum t die dänische Regierung 
niem als, wenn sie von der „Selbstständigkeit" Holsteins spricht, einen kleinen 
Vorbehalt zu machen. „D ie Machtvollkommenheit des S o u v era in s"  benennt 
sich dieser Vorbehalt. S ie  wird natürlich in  die H ände dänischer M inister
gelegt werden oder deutscher Ueberläufer, die sich zu willigen Werkzeugen 
dänischer Jnteresien hergeben. D enn d e r  w a h r e  „ S o u v e r a i n  f ü r  H o l 
s t e i n  ist — d a s  dän i s c he  Vo l k .  Holstein w ürde in dieser S te llu ng  en t
weder für Deutschland absterben, oder einen armseligen Kampf fü r die E rh a l
tung  des eigenen D aseins führen müssen. A n die Stelle des tapferen Kampfes 
um  Schlesw ig, der Jahrhunderte hindurch geführt worden ist, würde fortan 
die Nothwehr für die eigene kümmerliche Existenz treten, und aus der „schles
wig-holsteinischen Sache" würde dann in  W ahrheit eine „Holstein-lauenburgische 
Angelegenheit" werden.



V.

Die schleswig-holsteinische Sache ist ein Kampf des Rechts gegen die 
Usurpation, der Redlichkeit gegen die Lüge, ein Kampf für die Freiheit gegen 
Willkür und Tyrannei, für die Nationalität gegen die Fremdherrschaft. Aber 
sie ist auch ein Kampf für die Interessen und Machtstellung Deutschlands, 
für die Zukunft des deutschen Volks, für die Ehre des deutschen Stammes.

Jahrhunderte hindurch haben Holsteiner nnd Dänen mit einander ge
kämpft; es war zumeist ein Kampf um Schleswig, „dieses Land der freien 
Bauern und der trefflichen Seeleute, die Mitte der seeumwogten Halbinsel 
zwischen Nord- und Ostsee, ihr bestes, wenn auch ihr kleinstes Stück, frucht
bar im Osten und fruchtbar im Westen, einladend überall für Ackerbau, Vieh
zucht und Handel, voller Buchten und Häfen wie geschaffen für den großen 
Weltverkehr."

Ob dieses Schleswig, wie die Dänen behaupten, ursprünglich dänisches 
Land, in welches im Laufe der Jahrhunderte die Deutschen eingewandert und 
als Träger einer höheren Cultur vorgedrungen sind, oder ob es von uralten 
Zeiten her germanisches Land war, was viel glaubwürdiger darzuthun, kann 
im Ganzen an der Beurtheilung der Sache nichts ändern. Denn hier vor 
Allem gilt das Wort: „Recht hat nur der Lebende." Und so viel ist jeden
falls sicher, das Land der Friesen und Angeln ist vor Jahrhunderten schon 
deutsch gewesen, wenn es auch nicht zum deutschen Reichskörper gehört hat; 
es ist im Herzen schon vor uralten Zeiten deutsch gesinnt gewesen und will 
es auch bleiben, treu sich selbst und treu der großen Nation, die sich im 
Grunde so wenig um dies Land gekümmert hat.

Die Kaiser süddeutschen Geschlechts haben vom zwölften Jahrhundert 
an Schleswig vergessen und preisgegeben und hätte nicht Holstein den Kampf 
für Schleswig ausgenommen, das Land wäre längst das Opfer dänischer 
Raubsucht geworden. Die Vereinigung von Schleswig und Holstein in un
abhängiger Stellung unter einem selbstständigen Fürstenhause war das Resul
tat des tapferen Kampfs, den die holsteinischen Grafen mit Dänemark führ
ten. Diese Vereinigung war nicht blos eine persönliche Angelegenheit des 
holsteinischen Grafenhauses: sie war Volks- und Landessache. Beide Länder
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hatten diese Verbindung erkämpft, weil sie nur durch ihre Vereinigung sich 
vor der Ueberwältigung durch ein benachbartes fremdes Volk sicher stellen 
konnten. Wie im fünfzehnten Jahrhundert bei dem Aussterben des holsteini
schen Grafenhauses die Schleswig-Holsteiner Christian I .  den oldenburgischen 
Grafen, der König von Dänemark geworden war, „nicht a ls König von D äne
mark, sondern aus Gunst zu seiner Person" sich zum Herzog von Schleswig 
und Grafen von Holstein wählten, unter der Bedingung, daß „diese Lande 
zusammen bleiben sollen, ewig ungetheilt" und daß alle S tände und E in
wohner in ihren Freiheiten und Rechten ungekränkt erhalten und geschützt wer
den sollen, und wie die Beziehung, in  welche die Herzogthümer durch diese 
W ahl zu Dänemark gekommen sind, eine Quelle des größten Unheils gewor
den ist, — das Alles ist so ziemlich männiglich bekannt.

Der Krieg, den Holstein ebenso tapfer wie Schleswig gegen das „Eider
program m " bis zu der traurigen „Pacification" des Landes durch die deut
schen Regierungen geführt hat, zeigt, wie Sym pathien und Interessen beide 
Herzogthümer so innig mit einander verbinden, daß das eine vom anderen 
nicht lassen mag. Beide Länder find wie zu einem Körper zusammengewach
sen. Die Holstentreue „la foi de Holstein“, — die sprichwörtlich w ar schon 
vor Jahrhunderten — unter fremden Völkern — hat sich in dem Verhält
nisse zu Schleswig stets bewährt. Und Schleswig ist in diesem wie in ande
ren Stücken nicht gegen das Brudervolk zurückgeblieben. I n  Freude und 
Leid, in Siegen und Niederlagen haben die Einwohner beider Lande fest zu 
einander gestanden. Keine Noch und keine Verlockung, nicht Gewalt und 
nicht List haben bisher einen Theil dem ändern abwendig machen können. 
Vergeblich bot m an 1858 Holstein die sonst so ersehnte Trennung von D äne
mark und die gänzliche Zugehörigkeit zu Deutschland; Holstein wollte nur 
deutsch sein mit Schleswig zugleich; und nicht minder vergeblich hat m an dem 
seit langen Jah ren  so unendlich gedrückten Volke das dänische „Grundlov" 
mit seiner Fülle von G arantien für individuelle Freiheit geboten, damit es 
dem Bunde mit Holstein für immer entsage. Schwerer, viel schwerer als auf 
Holstein lastet das dänische Joch auf Schleswig: aber selbst die individuelle 
Freiheit ist in  den Augen Schleswig's kein genügender P re is  für die T ren
nung von Holstein und das Aufgeben deutschen Wesens.

Heute ist dieses Schleswig wie ein verfallendes H au s; es ist eine A rt, 
von Versorgungsanstalt für Hunderte von D än en , die kein Stück B rod im 
eigenen Lande finden können, die erndten w ollen , wo sie nicht gesäet haben 
die dem Volke, auf dessen Kosten sie zehren, und gütlich thun, seine deutsche 
Art, seinen deutschen Nationalcharacter rauben und eine Sprache aufzwingen 
wollen, die in der Welt nichts gilt und in  dem Culturleben E uropa's nichts 
bedeutet: die für diesen armseligen Zweck das Volk durch Schanzen und K a
nonen von seinen Stammgenossen trennen, es „wie Züchtlinge abgesperrt, 
tyrannisirt und tiefgeknechtet" halten und einen Krieg führen gegen die deutsche
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Sprache, der ein Schimpf und Spott ist für die ganze deutsche Nation. Holstein 
kann dem nicht ruhig zusehen; es ist „in Ehren gebunden," Schleswig nicht 
zu verlassen. Es hat hierbei nunmehr aber auch fü r sich selbst einzustehen.

Denn wenn es sich 1848 nur um die Abreibung und Entnationalisirung 
Schleswig's handelte, so ist seitdem die Lage eine solche geworden, daß es 
sich jetzt auch für Holstein um seine ganze na tiona le  Existenz handelt.

Es handelt sich in der schleswig - holsteinischen Sache aber auch für 
Deutschland nicht blos um die gefährdete Existenz eines deutschen Volksstamms, 
nicht blos um unschätzbare deutsche Interessen, nicht blos um die Erhaltung 
des letzten deutschen Landes gegen Norden, auf welchem die ganze Hoffnung 
Deutschlands beruht, einst wieder wie ehedem eine Weltmacht zu werden — 
was ohne Macht zur See nimmer geschehen kann — es handelt sich dabei 
setzt für Deutschland vor Allem und in erster Linie um seine Ehre,

Die schleswig-holsteinische Sache war als eine deutsche Sache anerkannt 
vor aller Welt durch feierliches Zeugniß schon vor 1848; bindende Beschlüsse, 
gefaßt von den Abgeordneten und Regierungen aller deutschen Volksstämme 
und bekräftigt durch das Blut tapferer deutscher Soldaten haben dann der 
schleswig-holsteinischen Sache ihre Weihe gegeben. Seit jenen Tagen aber, 
wo der Boden Schleswigs mit deutschem Blute gefärbt worden ist, kettet eine 
noch schwerere Verpflichtung das ganze Deutschland an die schleswig-holstei
nische Sache; die Schuld, welche Deutschland — Fürsten und Volk — den 
Herzogthümern gegenüber auf sich genommen haben.

Deshalb ist es, daß die Sache der Herzogthümer überall, „so weit die 
deutsche Zunge klingt," und in allen Parteien, sofern in ihnen nicht aller 
Sinn für deutsche Ehre erstorben ist, sofern in ihnen nur Ein Ton noch an
klingt von Liebe zum deutschen Vaterlande, die Gemüther erregt.

Selbst S tah l ,  der sonst so gern der öffentlichen Meinung Trotz bot, der 
das Recht der Fürsten und Regierungen gegen die Völker gern bis zum 
Aeußersten trieb, konnte nicht umhin, die Sache der Herzogthümer „eine 
gerechte und vaterländische Sache" zu nennen. „Die holsteinische Sache," so 
lautet auch sein Bekenntniß, „ist allerdings eine Sache des Rechts, sie ist 
aber auch eine Sache deutscher Nat iona lp f l i ch t  und deutscher N a 
tionalehre. Es ist ein deutscher Volksstamm, und der früher zum deutschen 
Reiche gehört hat, der die Hülfe Deutschlands in Anspruch nimmt für die 
Erhaltung seiner vaterländischen Gesittung. — Das Volk von Holstein ist 
es wahrlich werth, wenn irgend eins, bei der deutschen Nation erhalten zu 
werden. — Wenn Holstein unter dem Uebergewicht einer fremden Nationalität 
verkümmert, so geht ein echt deutsches Land verloren, so ist eins der edelsten 
Glieder vom Leibe der deutschen Nation abgetrennt. — Preußen ist in einer 
schweren Schuld gegen die deutsche Bevölkerung Dänemarks."

In  solcher Weise mußte selbst ein Mann, dem es sonst gar nicht gelegen
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war, für eine Volkssache Partei zu nehmen, für die Herzogthümer Zeugniß 
ablegen. So lagen die Dinge selbst für Stahl bereits 1857.

Seitdem ist die dänische Keckheit bis zum Aeußersten gegangen. Länger 
als fünf Jahre hindurch hat der deutsche Bund vergeblich alle Mittel erschöpft, 
auf friedlichem Wege die dänische Regierung zur Erfüllung ihrer Pflichten zu 
bestimmen: vergeblich haben in gleicher Weise die holsteinischen Stände mit 
Bitten und Vorstellungen sich an ihren Landesherrn gewandt. Die Regie
rung und das Volk von Dänemark haben ihre Anmaßungen gegen die Her
zogthümer nur immer noch gesteigert, dem alten Unrecht stets neues hinzu
gefügt. Die Einwendung der holsteinischen Stände an den deutschen Bund 
vom 19. März d. I .  ist mit den Ordonnanzen vom 30. März, die Bundes- 
beschlüsse vom 9. Juli und 1. October sind mit den dem Reichsrathe gemach
ten Verfaffungsvorlagen beantwortet worden. Sollte das Maaß deutscher 
Geduld und Schwäche nicht auch endlich erschöpft sein? Schon am 9. Juli 
erkannten alle deutschen Regierungen an, „daß der Bund zur Wahrung seiner 
Rechte, seiner Würde und Autorität jetzt handeln müsse;" soll Deutschland statt 
desien nunmehr feige seine Verpflichtungen gegen die Herzogthümer verleugnen?

Man hat, um Deutschland von dem ersten Schritte zur That zurück zu 
halten, das System der Einschüchterung in allen Variationen versucht. Im  
Inlande wie im Auslande.

Um die Execution zu verpönen, hat man geltend machen wollen, sie 
werde die Aussonderung Holsteins, die Incorporation Schleswigs zur Folge 
haben. Aber die Aussonderung Holsteins ist von den Dänen bereits t a t 
sächlich in Angriff genommen; nur mit dem Unterschiede, daß sie dabei 
gleichzeitig die politische Gewalt über Holstein und die Herrschaft über die 
holsteinischen Finanzen behalten. Die Execution ist zum mindesten eine w irk 
liche Aussonderung, die ihnen Beides nimmt und sie zwingt, auch die Nach
theile dieses Systems zu tragen. Und was Schleswig betrifft, so ist in 
dieser Beziehung unmöglich noch etwas zu verschlimmern; die politische Ver
nichtung, die Absorption desselben würde mit der neuen Verfassung zu einer 
vollendeten Thatsache werden. Zudem gestattet die Execution zum mindesten, 
die finanziellen Ansprüche Holsteins zur Geltung zu bringen. Noch in dem 
Ausschußberichte vom 18. Juni ist die Rückerstattung der Million beansprucht, 
mit welcher Holstein in dem Finanzjahre 1861/62, den Bundesbeschlüssen vom 
8. März 1860 und 7. Februar 1861 entgegen, widerrechtlich belastet worden 
ist. Seitdem ist Holstein in gleicher Weise wiederum mit mehr als einer 
halben Million für die Gesammtstaatskaffe in Anspruch genommen worden, 
und mit jedem Tage wird die Einbuße, welche Holstein leidet, größer. Die 
Execution gewährt in der Zurückhaltung der Summen, die zur Verzinsung 
der Staatsschulden zu zahlen wären, das einzige M itte l, die Rückerstat
tung der widerrechtlich verwandten holsteinischen Gelder zu erzwingen. 
Sie ist der einzige Weg, für die durch Entziehung der Domainen-Einnah-
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men und auf andere Weise gegen das Herzogthum Holstein geübte Prägra- 
vation Ersatz zu erlangen. M it der Execution wird Holstein zugleich politisch 
wieder Deutschland zurückgegeben sein; es wird zunächst wenigstens sich selbst 
gehören können und dürfen. Die Execution, dies gesteht die dänische Regie
rung selbst in ihrer Depesche vom 3. September, ist darum für Dänemark 
schlimmer als der Krieg. Sie würde auf die Dauer Dänemark zur Unter
werfung zwingen. Dänemark wird deshalb, wenn es sie nicht verhindern 
kann, bald genug nothgedrungen das Schwert ziehen. Ob die Vereinbarung 
von 1852 die Ursache für die Execution abgiebt, ist daher an sich nicht von 
so grober Bedeutung. M it dem Kriege hört jedenfalls die Vereinbarung auf 
zu existiren; dann wird der Erfolg der Waffen allein entscheiden.

Wird Deutschland sich vor diesem Appell an die Waffen fürchten? Wird 
es zurückweichen und seine Ehre preisgeben? „W ir haben noch niemals gehört, 
daß es einem Menschen zur Schande angerechnet worden sei, nicht fliegen zu 
können, alldieweil er keine Flügel hat. Ebenso wenig kann „Deutschland zur 
Schande gereichen, daß es mit einer Seemacht wie Dänemark keinen Krieg 
führen kann." So ungefähr lautet das Glaubensbekenntniß des großen rhei
nischen Organs, das Deutschland so beharrlich friedliche Ergebung in die u n - 

ausgesetzen Beleidigungen seiner nationalen Ehre predigt. Nun, Falstaff hat 
nicht schöner über die Ehre zu raisonniren verstanden. Dänemark eine See
macht! M it seinen 3 Panzerschonern und 3 Fregatten? Oder ist vielleicht 
Schweden mit seinen unbrauchbaren alten Segelschiffen eine so fürchterliche 
Seemacht? Hat Deutschland nicht schon einmal gegen Dänemark den Krieg 
gewagt? Und weiß nicht Jedermann, wie 1848 und 1849 der Krieg ein ganz 
anderes Resultat gehabt haben würde, wenn nicht damals die leidige Furcht 
vor Rußland der ganzen Kriegsführung eine so traurige Richtung gegeben 
hätte. Und doch war es für Deutschland damals ungleich schwerer, der däni
schen Ueberlegenheit zur See zu begegnen. Jetzt, wo die Panzerschiffe eine 
solche Bedeutung gewonnen haben, ist es keine so schwere Sache mehr, den 
Dänen und nötigenfalls auch ihren skandinavischen Alliirten den Rang zur 
See abzugewinnen. Uebrigens schöpft Dänemark seine Hülfsquellen aus der 
Halbinsel; ohne sie kann es den Krieg nicht lange aushalten.

Aber die europäischen Mächte!
Nun, erklären wir ihnen, nein, zeigen wir ihnen alles Ernstes, daß es 

Deutschlands fester unbeugsamer Wille ist, sein Recht und seine Ehre gegen 
Alle und Jeden zu vertheidigen, und man wird uns ungekränkt unseren Weg 
verfolgen lasten. Keine Macht — und Schweden am allerwenigsten — hat 
ein so großes Internste an der „Integrität der dänischen Monarchie", um für 
dieselbe einen Krieg bis zum Aeußersten mit Deutschland zu wagen. Frank
reich hat in dieser Sache niemals sich für Dänemark echauffirt; Louis Napo
leon mag nicht gerade einen Nationalkrieg mit Deutschland wünschen; er weiß 
vielleicht, daß in der schleswig-holsteinischen Sache die deutschen Volksstämme
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und die lebensfähigen Parteien in Deutschland eines Sinnes sind. Wer mit 
dem diplomatischen Schriftwechsel genauer bekannt ist, der in der deutsch-däni
schen €xiche bisher stattgesunden hat, weiß, daß Frankreich in dieser ganzen 
Zeit mit größter Sorgfalt alles vermieden hat, was irgend geeignet wäre, 
die Empfindlichkeit Deutschlands zu verletzen. Jedes Engagement zu Gunsten 
Dänemarks ist von Frankreich abgelehnt worden. Selbst als Graf Russell 
1861 eine gemeinsame Garantie für Schleswig proponirte, erwiderte Frank
reich, daß es sich zu einer solchen Garantie nicht veranlaßt finde. — Von 
England wird doch wohl kaum zu besorgen sein, daß es wirklich zu einem 
Kriege gegen Deutschland entschlossen sei, um Dänemark zur Fortsetzung einer 
Unterdrückung zu helfen, welche der großbritannische Staatssecretär selbst in 
den stärksten Ausdrücken gemißbilligt hat.

Allerdings, so lange Deutschland mit Worten zu schrecken ist, werden 
es die Cabinette daran nicht fehlen lassen. Aber die Erfahrung hat bereits 
einmal bewiesen, daß keine Macht für Dänemark das Schwert zu ziehen ge
willt ist. Uebrigens so wie so, einmal muß die schleswig-holsteinische Sache 
ja doch zum Austrage gebracht werden, wenn Deutschland nicht mit Schimpf 
und Schande bedeckt von dieser Sache sich abwenden will. Und zu jeder 
Zeit werden wir bei dieser Entscheidung Viele gegen uns und Niemand für 
uns haben. Gehen wir also muthig den Weg der Ehre, bieten wir dem 
Schicksal die Stirn, lassen wir uns nicht von dem Verhängnisse ereilen. So 
weit eine Möglichkeit des Gelingens reicht, so weit reicht auch unsere Pflicht. 
Indem wir muthig in diese Krisis hineingehen, knüpfen wir die Hoffnung und 
das Glück an unsere Fahnen. Fortes fo rtuna ju v a t. Und was ungleich 
mehr werth ist, wir wahren unsere Ehre und damit unsere Zukunft.

Entgehen wir der Krisis etwa durch ein Zurückweichen? Hieße ohne 
Schwertstreich sich in die Schande finden nicht das Verhängniß herausbeschwö
ren über die deutsche Nation? Wo hätte ein Volk, das seine Ehre preisge
geben, nicht auch damit zugleich sein Schicksal besiegelt? Hieße jetzt in der 
schleswig-holsteinischen Sache zurückweichen nicht auch zugleich vor aller Welt aus
sprechen, daß wir die Schmach der Gefahr, die Schande dem Kampfe vorziehen?

Doch nein, man versteht es, uns Trost zu bieten, uns die bittere Pille 
mit süßen Worten zu überzuckern. Nicht fü r immer sollen wir uns ill bü' 
Schande finden. Nur für einige, für unbestimmte Zeit. Vis es einmal ein 
wirkliches, einiges Deutschland, geeiniget nicht blos in einem ernsten, festen 
lebendigen Willen eine gerechte Sache mit Ehren durchzuführen, sondern 
geeinigt wo möglich durch die beste aller Verfassungen geben wird. Noch 
einmal, auch Sir John Falstaff verstand es vortrefflich, seine Skrupel wegzu- 
raisonniren, und schwerlich hat jemals eine Wicht seine Ehre anders im Stiche 
gelassen, als mit dem Versprechen, sie bei nächster Gelegenheit unter günstige
ren Umständen einlösen zu wollen.

Deutschland, haben wir auch sagen hören, sei jetzt „zu krank", um Krieg
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zu führen. Zu krank — um seine Pflicht und Schuldigkeit zu thun? Wie 
wenn Frankreich sich ein Stück unserer Rheinlande incorporiren wollte, würde 
man dann auch sagen, Deutschland sei zu krank, um Krieg zu führen? Und 
ist es denn die Art, wenn Völker krank sind, daß sie sich zu Bette legen? 
Ist es denn im Abschließen von jedem Lufthauch der Geschichte, im feigen 
Zurückweichen vor jeder herantretenden ernsten, ehrenvollen Aufgabe, oder ist 
es nicht vielmehr im Sturm und Drange der Zeit, in dem Ringen mit sei
nem Schicksal, in der Roth großer gefahrvoller Kämpfe um die eigene Existenz, 
daß Völker sich regeneriren?

„M it ihrem heil'gen Wetterschlage,
M it unerbittlichem vollbringt 
Die Roth an einem großen Tage,
Was kaum Jahrhunderten gelingt."

Schon einmal ist die schleswig-holsteinische Sache die Feuerprobe 
Deutschlands gewesen. Damals haben Schwäche und Verzagtheit nicht blos 
dem Schicksale der Herzogthümer eine so traurige Wendung gegeben, sondern 
auch Deutschland um seine schönsten Hoffnungen gebracht. Auch jetzt wieder 
wird die Sache in allen Fällen von einer entscheidenden Bedeutung werden 
für die Geschicke Deutschlands, und die Frage ist nur, ob wir klaren Blickes 
und festen Willens dem Schicksale entgegen gehen wollen, oder ob es über 
uns hereinbrechen soll wie ein Verhängniß.

Von der Action abmahnen heißt sich versündigen am deutschen Volke, 
heißt, wenn auch unbewußt, der Entwürdigung, der Demoralisation in die Hand 
arbeiten. Welche Schuld der Bundestag auch in der Sache der Herzogthümer auf 
sich geladen haben mag, — sie findet sich in dem Vorhergehenden ja wohl klar 
genug dargelegt — wenn die liberale Partei jetzt durch ihren Einfluß auf die 
öffentliche Meinung ihn von der Action zurückhalten wollte — und das dürste 
allerdings bei den Neigungen gewisser Regierungen, jeder folgenschweren That 
lieber aus dem Wege zu gehen, so schwer nicht werden — so würde sie da
mit den Bundestag aller Verantwortlichkeit für den weiteren Verlauf der 
schleswig-holsteinischen Sache entlasten, um sich damit zu bebürden.

Rein, sagen wir den Regierungen, daß sie die Ehre der deutschen Nation 
und ihre eigene unwiderruflich gebunden haben durch die Bundesbeschlüffe; 
daß wir muthig und opferfreudig in die verhängnißvolle Krisis eintreten, daß 
es aber auch ihre heilige Pflicht ist, diese Sache mit Ehren durchzuführen. 
Wenn das deutsche Volk den festen unbeugsamen Willen zeigt, über die Auf
rechthaltung seiner Ehre zu wachen, werden die Regierungen nicht wagen sie 
preiszugeben. Sie würden sich damit nur selbst ihr Grab graben. Zeigen 
wir Alle, Alle uns eingedenk des Wortes unseres nationalsten Dichters: 

„Nichtswürdig ist die Nation,
Die nicht ihr Alles freudig setzt an ihre Ehre."
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